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Grundregeln fiir die Beziehung zwischen Kunde und Bank

I. Allgemeine Geschaftsbedingungen

1. Geltungsbereich und Anderungen dieser Geschiftshedingungen und der
Sonderbedingungen fiir einzelne Geschaftsheziehungen

(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fiir die gesamte Geschaftsverbindung zwischen dem
Kunden und den inlandischen Geschéftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gel-
ten fiir einzelne Geschaftsbeziehungen (zum Beispiel fiir das Wertpapiergeschaft, den Zahlungs-
verkehr und fiir den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Erganzungen zu die-
sen Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoer6ffnung oder bei
Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhalt der Kunde auch Geschafts-
verbindungen zu auslandischen Geschaftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nr. 14 dieser
Geschaftsbedingungen) auch die Anspriiche dieser auslandischen Geschftsstellen.

(2) Anderungen

Anderungen dieser Geschéftshedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden spétes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschaftsheziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das Onlinebanking), kénnen die Anderungen auch auf diesem
Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen angezeigt hat. Auf diese
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem
Kunden Anderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (z.B. Uberweisungsbedingungen) ange-
boten, kann er den von der Anderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindigen.
Auf dieses Kiindigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit tiber alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet,
von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen tber den Kunden darf die Bank nur
weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die
Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

(2) Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthalt allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen Uber die wirtschaft-
lichen Verhaltnisse des Kunden, seine Kreditwiirdigkeit und Zahlungsfahigkeit; betragsméBige
Angaben iber Kontostande, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute Vermdgens-
werte sowie Angaben Uber die Hohe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Bankauskunft

Die Bank ist befugt, tber juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute
Bankauskiinfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschaftliche Tatigkeit bezieht. Die Bank
erteilt jedoch keine Auskiinfte, wenn ihr eine anderslautende Weisung des Kunden vorliegt. Bank-
auskiinfte Gber andere Personen, insbesondere tiber Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank
nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdriicklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft
wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewiinschten Auskunft glaub-
haft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwiirdige Belange des Kunden
der Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfanger von Bankauskiinften
Bankauskiinfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten fiir deren Zwecke
oder die ihrer Kunden.

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsatze

Die Bank haftet bei der Erfiillung ihrer Verpflichtungen fiir jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der
Personen, die sie zur Erfilllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen fiir
einzelne Geschéftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen
diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung
der in Nr. 11 dieser Geschaftsbedingungen aufgefiihrten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsétzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Auftrage

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgefiihrt wird, dass die Bank einen
Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfiillt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eige-
nen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel die
Einholung von Bankauskiinften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von
Wertpapieren im Ausland. In diesen Féllen beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorgfaltige
Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3) Stérung des Betriebs

Die Bank haftet nicht fiir Schaden, die durch héhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder
durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung,
Verkehrsstérung, Verfiigungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten
oder rechtskraftig festgestellt sind.

5. Verfiigungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klarung der Verfiigungsherechtigung die Vorlegung
eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfiir notwendiger Unter-
lagen verlangen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen der Bank in deutscher Ubersetzung
vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeug-
nisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Ver-
figung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehdriger Eréffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank
darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten an-

sehen, ihn verfiigen lassen und inshesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht,
wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen
Nichtigkeit des Testaments) nicht verfiigungsberechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlassigkeit
nicht bekannt geworden ist.

6. MaBgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmannischen und
o6ffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Fir die Geschéaftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand fiir Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschaftsbeziehung dem Betriebe seines
Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem fiir die kontofiihrende Stelle
zustandigen Gericht oder bei einem anderen zustandigen Gericht verklagen; dasselbe gilt fiir eine
juristische Person des offentlichen Rechts und fiir 6ffentlich-rechtliche Sondervermdgen. Die Bank
selbst kann von diesen Kunden nur an dem fiir die kontofiihrende Stelle zustandigen Gericht verklagt
werden.

(3) Gerichtsstand fiir Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch fiir Kunden, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche
Tatigkeit austiben, sowie fiir auslandische Institutionen, die mit inlandischen juristischen Personen des
offentlichen Rechts oder mit einem inlandischen 6ffentlich-rechtlichen Sondervermdgen vergleichbar
sind.

Kontofiihrung

7. Rechnungsabschliisse bei Kontokorrentkonten

(Konten in laufender Rechnung)
(1) Erteilung der Rechnungsabschliisse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, jeweils zum
Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum ent-
standenen beiderseitigen Anspriiche (einschlieBlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet.
Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschafts-
bedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berech-
nen.

(2) Frist fiir Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der
Kunde spatestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine
Einwendungen in Textform geltend, geniigt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das
Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei
Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf
eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht
sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen einer falschen Kontonummer)
darf die Bank bis zum néchsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung riickgangig
machen, soweit ihr ein Riickzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung). Der
Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Hohe der
Gutschrift bereits verfiigt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest und steht ihr
ein Riickzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Hohe ihres Anspruchs sein Konto
belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen,
so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Riickzahlungsanspruch
gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsherechnung

Uber Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverziiglich unterrichten. Die
Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung riickwirkend zu dem Tag vor, an dem die
fehlerhafte Buchung durchgefiihrt wurde.

9. Einzugsauftrage

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einldsung gut,
geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlosung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank
selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflich-
tigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank tiber
den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhalt. Der
Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst
zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelost oder erhalt die Bank den Betrag
aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift riickgéngig. Dies geschieht
unabhangig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

(2) Einldsung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks

Einzugsermachtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie Schecks sind eingelést, wenn
die Belastungsbuchung nicht spétestens am zweiten Bankarbeitstag' nach ihrer Vornahme riickgéan-
gig gemacht wird. Fiir Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Einldsungsregeln in den hierfiir
vereinbarten Sonderbedingungen. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger ein-
gelost. Schecks sind auch schon dann eingeldst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung
absendet. Schecks, die iiber die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingeldst,
wenn sie nicht bis zu dem von der Bundeshank festgesetzten Zeitpunkt zuriickgegeben werden.

10.  Fremdwaéhrungsgeschafte und Risiken bei Fremdwahrungskonten

(1) Auftragsausfiihrung bei Fremdwahrungskonten

Fremdwahrungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und Verfiigungen des
Kunden in fremder Wéhrung bargeldlos abzuwickeln. Verfiigungen ber Guthaben auf Fremdwah-

' Bankarbeitstage sind alle Werktage, auBer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.



rungskonten (zum Beispiel durch Uberweisungen zulasten des Fremdwihrungsguthabens) werden
unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Wahrung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht
vollstandig innerhalb des eigenen Hauses ausfiihrt.

(2) Gutschriften bei Fremdwahrungsgeschaften mit dem Kunden

SchlieBt die Bank mit dem Kunden ein Geschaft (zum Beispiel ein Devisentermingeschaft) ab, aus dem
sie die Verschaffung eines Betrags in fremder Wéhrung schuldet, wird sie ihre Fremdwahrungs-
verbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Wahrung erfiillen, sofern nicht
etwas anderes vereinbart ist.

(3) Voriibergehende Beschrankung der Leistung durch die Bank

Die Verpflichtung der Bank zur Ausfiihrung einer Verfiigung zulasten eines Fremdwahrungsgut-
habens (Absatz 1) oder zur Erfilllung einer Fremdwahrungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem
Umfang und so lange ausgesetzt, wie die Bank in der Wahrung, auf die das Fremdwahrungsguthaben
oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter MaBnahmen oder Ereignisse im Lande die-
ser Wahrung nicht oder nur eingeschrankt verfiigen kann. In dem Umfang und solange diese
MaBnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfiillung an einem anderen
Ort auBerhalb des Landes der Wahrung, in einer anderen Wahrung (auch nicht in Euro) oder durch
Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausfiihrung einer Verfiigung
zulasten eines Fremdwahrungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollstan-
dig im eigenen Haus ausfiihren kann. Das Recht des Kunden und der Bank, féllige gegenseitige
Forderungen in derselben Wahrung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden
Regelungen unberihrt.

(4) Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwahrungsgeschéften ergibt sich aus dem ,Preis- und
Leistungsverzeichnis”. Bei Zahlungsdiensten gilt erganzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilung von Anderungen

Zur ordnungsgemaBen Abwicklung des Geschéftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank
Anderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erldschen oder die Anderung einer gegen-
Uiber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverziiglich mitteilt. Diese
Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein offentliches Register (zum
Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erléschen oder ihre Anderung in dieses
Register eingetragen wird. Darliber hinaus konnen sich weiter gehende gesetzliche Mitteilungs-
pflichten, insbesondere aus dem Geldwéschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Auftragen

Auftrdge missen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Auftrage kon-
nen Riickfragen zur Folge haben, die zu Verzogerungen fiihren kénnen. Vor allem hat der Kunde bei
Auftragen auf die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und
Bankleitzahl oder IBAN? und BIC?, sowie der Wahrung zu achten. Anderungen, Bestatigungen oder
Wiederholungen von Auftragen miissen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbediirftigkeit der Ausfiihrung eines Auftrags
Halt der Kunde bei der Ausfiihrung eines Auftrags besondere Eile fiir ndtig, hat er dies der Bank geson-
dert mitzuteilen. Bei formularmaBig erteilten Auftragen muss dies auBerhalb des Formulars erfolgen.

(4) Priifung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoausziige, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Ertragnisaufstellungen, sonstige
Abrechnungen, Anzeigen tber die Ausfiihrung von Auftragen sowie Informationen tber erwartete
Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit unverziiglich zu tGberpriifen
und etwaige Einwendungen unverziiglich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls Rechnungsabschliisse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die Bank
unverziiglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer
Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoausziige nach der
Ausfiihrung von Auftragen des Kunden oder tber Zahlungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

12. Zinsen, Entgelte und Auslagen

(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschéaft

Die Héhe der Zinsen und Entgelte fiir die im Privatkundengeschéft tblichen Kredite und Leistungen
ergibt sich aus dem ,Preisaushang — Regelsatze im standardisierten Privatkundengeschaft” und
erganzend aus dem ,, Preis- und Leistungsverzeichnis”. Wenn ein Kunde einen dort aufgefiihrten Kredit
oder eine dort aufgefiihrte Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung
getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im ,Preisaushang” oder ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” angegebenen Zinsen und Entgelte. Fir die darin nicht aufgefiihrten Leistungen,
die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaBlichem Interesse erbracht werden und die, nach den
Umsténden zu urteilen, nur gegen eine Vergiitung zu erwarten sind, kann die Bank die Héhe der
Entgelte nach billigem Ermessen (§ 315 des Biirgerlichen Gesetzbuches) bestimmen.

(2) Zinsen und Entgelte auBerhalb des Privatkundengeschafts

AuBerhalb des Privatkundengeschafts bestimmt die Bank, wenn keine andere Vereinbarung getroffen
ist, die Hohe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Biirgerlichen Gesetz-
buches).

(3) Nicht entgeltfahige Leistung

Fiir eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen
Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrimmt, wird die Bank kein Entgelt
berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zuldssig und wird nach MaBgabe der gesetzlichen Regelung
erhoben.

2 |nternational Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).

(4) Anderung von Zinsen des Kunden bei Erhéhung

Die Anderung der Zinsen bei Krediten mit einem veranderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der jewei-
ligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Anderungen von Zinsen mit-
teilen. Bei einer Erhdhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene
Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Anderung mit sofortiger
Wirkung kiindigen. Kiindigt der Kunde, so werden die erhGhten Zinsen fiir die gekiindigte Kredit-
vereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einrau-
men.

(5) Anderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen
Anderungen von Entgelten fiir solche Leistungen, die vom Kunden im Rahmen der Geschfts-
verbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und
Depotfithrung), werden dem Kunden spétestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der
Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das Onlinebanking),
kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Anderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.Werden dem Kunden die Anderungen angeboten, kann er den von der Anderung
betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch
fristlos und kostenfrei kiindigen. Auf dieses Kiindigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen. Kiindigt der Kunde, wird das geénderte Entgelt fiir die gekindigte
Geschaftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

(6) Auslagen

Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, die anfallen, wenn die Bank in
seinem Auftrag oder seinem mutmaBlichen Interesse tatig wird (inshesondere fiir Ferngespréche,
Porti) oder wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet werden (insbesondere
Lagergelder, Kosten der Bewachung von Sicherungsgut).

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensvertragen und Zahlungsdienstevertragen mit Verbrau-
chern fiir Zahlungen innerhalb des Européischen Wirtschaftsraums (EWR)* in einer EWR-Wahrung®

Bei Verbraucherdarlehensvertragen und Zahlungsdienstevertragen mit Verbrauchern fiir Zahlungen
innerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Wahrung richten sich die Zinsen
und die Kosten (Entgelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonder-
bedingungen sowie ergénzend nach den gesetzlichen Vorschriften.

Sicherheiten fiir die Anspriiche der Bank gegen den Kunden

13. Bestellung oder Verstérkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

Die Bank kann fiir alle Anspriiche aus der bankméaBigen Geschéftsverbindung die Bestellung bankma-
Biger Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die Anspriiche bedingt sind (zum Beispiel
Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer fiir den Kunden tibernommenen
Biirgschaft). Hat der Kunde gegeniiber der Bank eine Haftung fiir Verbindlichkeiten eines anderen
Kunden der Bank tbernommen (zum Beispiel als Biirge), so besteht fiir die Bank ein Anspruch auf
Bestellung oder Verstérkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haftungsiibernahme folgen-
de Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

(2) Veranderungen des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Anspriichen gegen den Kunden zunachst ganz oder teilweise

davon abgesehen, die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch spa-

ter noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfiir ist jedoch, dass Umsténde eintreten oder

bekannt werden, die eine erhohte Risikobewertung der Anspriiche gegen den Kunden rechtfertigen.

Dies kann inshesondere der Fall sein,

M wenn sich die wirtschaftlichen Verhéltnisse des Kunden nachteilig verandert haben oder

B sich zu verdndern drohen oder sich die vorhandenen Sicherheiten wertméBig verschlechtert
haben oder zu verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdriicklich vereinbart ist, dass der Kunde
keine oder ausschlieBlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucher-
darlehensvertragen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten nur,
soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000 Euro
libersteigt, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstérkung auch dann, wenn der Kreditvertrag
keine oder keine abschlieBenden Angaben iber Sicherheiten enthalt.

(3) Fristsetzung fiir die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten

Fir die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist einrdu-
men. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kiindigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser
Geschéaftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung
oder Verstarkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hin-
weisen.

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

(1) Einigung tiber das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich dariiber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den Wertpapieren
und Sachen erwirbt, an denen eine inléndische Geschaftsstelle im bankmaBigen Geschéftsverkehr
Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Anspriichen,
die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmaBigen Geschaftsverbindung zustehen oder kiinftig
zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Anspriiche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, kiinftigen und bedingten Anspriiche, die der
Bank mit ihren samtlichen in- und auslandischen Geschéftsstellen aus der bankmaBigen Geschafts-

4 Zum Europaischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien,
Ungam, Vereinigtes Konigreich von GroBbritannien und Nordirland sowie Zypem und die Staaten Island,
Liechtenstein und Norwegen.

® Zu den EWR-Wahrungen gehéren derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dénische Krone, Estnische
Krone, Islandische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumanischer
Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.



verbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegeniiber der Bank eine Haftung fiir
Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank tibernommen (zum Beispiel als Biirge), so sichert
das Pfandrecht die aus der Haftungsiibernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der MaBgabe in die Verfligungsgewalt der Bank, dass sie
nur fir einen bestimmten Zweck verwendet werden diirfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur
Einldsung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt
fiir die von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte, fiir Anspriiche des Kunden gegen die Bank
aus nachrangigen Verbindlichkeiten sowie fiir die Wertpapiere, die die Bank im Ausland fiir den
Kunden verwahrt.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der
zu diesen Papieren gehérenden Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln

(1) Sicherungsiibereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im Zeitpunkt der
Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des
Wechselankaufs uneingeschranktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zuriick, so
verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zugrunde liegenden
Forderungen auf die Bank iiber; ein Forderungsiibergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum
Einzug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufménnische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der MaBgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur fiir einen
bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die Sicherungsiibereignung und die
Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Anspriiche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller Anspriiche, die der
Bank gegen den Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zuste-
hen oder die infolge der Riickbelastung nicht eingeloster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel
entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rickibertragung des
Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie ibergegangenen Forderungen an den Kunden
vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Anspriiche gegen den Kunden zuste-
hen und sie ihn tber den Gegenwert der Papiere vor deren endgtiltiger Bezahlung nicht verfiigen lasst.

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten so lange geltend
machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Anspriiche aus der bank-
maBigen Geschaftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur voriibergehend ibersteigt,
hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Hohe
des die Deckungsgrenze Ubersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl freizugebender
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der fir die
Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Riicksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die
Bank auch verpflichtet, Auftrdge des Kunden tiber die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszu-
fiihren (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen
Ist fiir eine bestimmte Sicherheit ein anderer BewertungsmaBstab als der realisierbare Wert oder ist
eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze fiir die Freigabe von Sicherheiten vereinbart,
so sind diese maBgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung
und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und
eines dritten Sicherungsgebers, der fiir die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat,
Riicksicht nehmen.

(2) Erlésgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden iiber den
Erlos eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung fiir die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache
gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kiindigung

18. Kiindigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kiindigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschaftsverbindung oder einzelne Geschaftsbeziehungen (zum Beispiel
den Scheckvertrag), fiir die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kiindigungsregelung verein-
bart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen.

(2) Kindigung aus wichtigem Grund

Ist fiir eine Geschaftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kiindigungsregelung vereinbart,
kann eine fristlose Kiindigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfiir ein wichtiger Grund vor-
liegt, der es dem Kunden, auch unter Beriicksichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumut-
bar werden lasst, die Geschaftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kiindigungsrechte
Gesetzliche Kiindigungsrechte bleiben unberiihrt.

19. Kiindigungsrechte der Bank

(1) Kiindigung unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschéftsverbindung oder einzelne Geschaftsbeziehungen, fiir die weder
eine Laufzeit noch eine abweichende Kiindigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung
einer angemessenen Kiindigungsfrist kiindigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von
Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung der Kiindigungsfrist wird die Bank auf die berech-
tigten Belange des Kunden Riicksicht nehmen. Fiir die Kiindigung eines Zahlungsdiensterahmen-
vertrages (z.B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines Depots betragt die Kiindigungsfrist min-
destens zwei Monate.

(2) Kiindigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, fiir die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kiindigungsregelung
vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen. Die Bank
wird bei der Ausiibung dieses Kiindigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Riicksicht
nehmen.

Soweit das Biirgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fiir die Kiindigung eines Verbraucher-
darlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach MaBgabe dieser Regelungen kiindigen.

(3) Kiindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist

Eine fristlose Kiindigung der gesamten Geschéftsverbindung oder einzelner Geschéaftsheziehungen ist

zulassig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter

Beriicksichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lasst. Ein wichtiger Grund

liegt insbesondere vor,

B wenn der Kunde unrichtige Angaben iiber seine Vermégensverhéltnisse gemacht hat, die fiir die
Entscheidung der Bank iber eine Kreditgewahrung oder iiber andere mit Risiken fiir die Bank ver-
bundene Geschafte (zum Beispiel Aushandigung einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung
waren, oder

B wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermdgensverhaltnisse des Kunden oder der
Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Riickzahlung des
Darlehens oder die Erfiillung einer sonstigen Verbindlichkeit gegeniiber der Bank auch unter
Verwertung einer hierfiir bestehenden Sicherheit geféhrdet ist, oder

B wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten nach
Nr. 13 Absatz 2 dieser Geschaftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht
innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kiindigung erst nach
erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser
Abmahnung zulassig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 323 Abs. 2
und 3 BGB) entbehrlich.

(4) Kiindigung von Verbraucherdarlehensvertragen bei Verzug

Soweit das Biirgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fiir die Kiindigung wegen Verzugs mit der
Riickzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach MaBgabe dieser
Regelungen kiindigen.

(5) Abwicklung nach einer Kiindigung

Im Fall einer Kiindigung ohne Kiindigungsfrist wird die Bank dem Kunden fiir die Abwicklung (insbe-
sondere fiir die Riickzahlung eines Kredits) eine angemessene Frist einrdumen, soweit nicht eine sofor-
tige Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kiindigung des Scheckvertrags die Riickgabe der
Scheckvordrucke).

20.  Sicherungseinrichtung

Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen. Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung oder einem von
ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskiinfte zu erteilen und Unterlagen
zur Verfiigung zu stellen.

Il. Sonderbedingungen fiir den Uberweisungsverkehr

Fiir die Ausfiihrung von Uberweisungsauftragen von Kunden gelten die folgenden
Bedingungen.

1. Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Uberweisung einschlieBlich des Dauerauftrags

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Uberweisung Geldbetrage bargeldlos zugunsten
eines Zahlungsempfangers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers zu tibermitteln. Der
Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen
gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfangers zu tiberweisen
(Dauerauftrag).

1.2 Kundenkennungen

Fiir das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonummer und Bankleitzahl seiner Bank
oder IBAN® und BIC” seiner Bank) und die ihm vom Zahlungsempfanger genannte Kundenkennung des
Zahlungsempfangers (Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und BIC oder andere Kennung des
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempféngers) zu verwenden. Die fiir die Ausfiihrung der Uberwei-
sung erforderlichen Angaben ergeben sich aus den Nummern 2.1 und 3.1.

1.3 Erteilung des Uberweisungsauftrags und Autorisierung

(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Uberweisungsauftrag mittels eines von der Bank zugelassenen
Vordrucks oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per
Onlinebanking) mit den erforderlichen Angaben gemaB Nummer 2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche,
unvollstandige oder fehlerhafte Angaben kénnen zu Verzdgerungen und zu Fehlleitungen von Uber-
weisungen fiihren; daraus kdnnen Schaden fiir den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollstén-
digen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausfiihrung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7).
Halt der Kunde bei der Ausfiihrung der Uberweisung besondere Eile fiir ndtig, hat er dies der Bank

6 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

7 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).



gesondert mitzuteilen. Bei formularm&Big erteilten Uberweisungen muss dies auBerhalb des
Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Uberweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderweitig mit der
Bank vereinbarten Art und Weise (z.B. PIN/TAN).

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausfiihrung eines einzelnen Uberweisungsauftrags die
maximale Ausfiihrungsfrist fiir diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte
und gegebenenfalls deren Aufschliisselung mit.

1.4 Zugang des Uberweisungsauftrags bei der Bank

(1) Der Uberweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der Zugang erfolgt durch den
Eingang des Auftrags in den dafiir vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit
Abgabe in den Geschéaftsraumen oder Eingang auf dem Onlinebanking-Server).

(2) Fallt der Zeitpunkt des Eingangs des Uberweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 2 nicht auf einen
Geschaftstag der Bank gemaB , Preis- und Leistungsverzeichnis”, so gilt der Uberweisungsauftrag erst
am darauffolgenden Geschéftstag als zugegangen.

(3) Geht der Uberweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im ,Preis-
und Leistungsverzeichnis” angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Uberweisungsauftrag im
Hinblick auf die Bestimmung der Ausfiihrungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauffolgenden
Geschaftstag zugegangen.

1.5  Widerruf des Uberweisungsauftrags

(1) Nach Zugang des Uberweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Absétze 1 und 2) kann
der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf durch Erklarung
gegentiiber der Bank méglich.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin fiir die Ausfiihrung der Uberweisung vereinbart
(siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Uberweisung beziehungsweise den Dauerauftrag
(siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschaftstags der Bank
widerrufen. Die Geschaftstage der Bank ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”.
Nach dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weite-
ren Uberweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgefiihrt.

(3) Nach den in Absatzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Uberweisungsauftrag nur wider-
rufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es
der Bank gelingt, die Ausfiihrung zu verhindern oder den Uberweisungsbetrag zuriickzuerlangen. Fiir
die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausfithrung des Uberweisungsauftrags

(1) Die Bank fiihrt den Uberweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausfiihrung erforderlichen
Angaben (siche die Nummern 2.1 und 3.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3
Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur
Ausfiihrung der Uberweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswahrung vorhanden oder ein
ausreichender Kredit eingeraumt ist (Ausfiihrungsbedingungen).

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausfiihrung der Uberweisung beteiligten Zahlungsdienstleister
sind berechtigt, die Uberweisung ausschlieBlich anhand der vom Kunden angegebenen
Kundenkennung des Zahlungsempféngers (siehe Nummer 1.2) auszufiihren.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich iber die Ausfiihrung von Uber-
weisungen auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher
sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart wer-
den.

1.7 Ablehnung der Ausfiihrung

(1) Sind die Ausfiihrungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfiillt, kann die Bank die
Ausfithrung des Uberweisungsauftrags ablehnen. Hieriiber wird die Bank den Kunden unverziiglich,
auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.2 vereinbarten Frist, unterrich-
ten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die
Bank, soweit moglich, die Griinde der Ablehnung sowie die Mdglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur
Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt werden kénnen.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung fiir die Bank erkennbar keinem Zahlungs-
empfanger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers zuzu-
ordnen, wird die Bank dem Kunden hieriiber unverziiglich eine Information zur Verfiigung stellen und
ihm gegebenenfalls den Uberweisungsbetrag wieder herausgeben.

(3) Fur die Unterrichtung Uber eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

1.8 Ubermittlung der Uberweisungsdaten

Im Rahmen der Ausfiihrung der Uberweisung ibermittelt die Bank die in der Uberweisung enthalte-
nen Daten (Uberweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an
den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers kann dem Zahlungsempfanger die Uberweisungsdaten, zu denen auch die Kontonummer
beziehungsweise Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers gehért, ganz oder teilweise zur
Verfiigung stellen.

Bei grenziiberschreitenden Uberweisungen und bei Eiliiberweisungen im Inland kénnen die Uberwei-
sungsdaten Uber das Nachrichteniibermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers weitergeleitet werden. Aus Griinden der Systemsicherheit speichert SWIFT die Uberwei-
sungsdaten voriibergehend in seinen Rechenzentren in der Européischen Union, in der Schweiz und
in den USA.

1.9  Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgefiihrter Uberweisungen

Der Kunde hat die Bank unverziglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
gefiihrten Uberweisungsauftrags zu unterrichten.

1.10 Entgelte
1.10.1 Entgelte fiir Verbraucher als Kunden fiir Uberweisungen innerhalb Deutschlands und
in andere Staaten des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR)® in Euro oder in einer anderen
EWR-Wahrung®

Die Entgelte im Uberweisungsverkehr ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”.

Anderungen der Entgelte werden dem Kunden spétestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der
Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, kénnen die Anderungen
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen angezeigt
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Anderungen der Entgelte angeboten, kann er die Geschaftsbeziehung vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindi-
gen. Auf dieses Kiindigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.10.2 Entgelte fiir sonstige Sachverhalte
Bei Entgelten und deren Anderung

m fiir Uberweisungen in Staaten auBerhalb des EWR (Drittstaaten™) oder

m fiir Uberweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-Staaten in Wihrungen eines
Staates auBerhalb des EWR (Drittstaatenwahrungen'") und

m  fiir Uberweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind,

verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absatze 1 bis 6 AGB-Banken.

1.11  Wechselkurs

Erteilt der Kunde einen Uberweisungsauftrag in einer anderen Wihrung als der Kontowahrung, wird
das Konto gleichwohl in der Kontowdhrung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen
Uberweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im , Preis- und Leistungsverzeichnis”.

Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar
und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von
der Bank zugénglich gemacht oder stammt aus einer offentlich zuganglichen Quelle.

1.12 Meldepflichten nach AuBenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AuBenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.13  AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemaglichkeit
Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” néher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2. Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Européischen
Wirtschaftsraums (EWR®) in Euro oder in anderen EWR-Wahrungen®

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Uberweisungsauftrag folgende Angaben machen:

B Name des Zahlungsempfangers,

B Kontonummer des Zahlungsempfangers sowie Bankleitzahl und Name des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfangers oder Internationale Bankkontonummer (IBAN) des
Zahlungsempfangers und Bank-Identifizierungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des
Zahlungsempfangers,

B Wahrung (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage),

M Betrag,

B Name des Kunden,

B Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausfiihrungsfrist

2.2.1 Fristlange

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Uberweisungsbetrag spatestens innerhalb der im
,Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausfiihrungsfrist beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfangers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausfiihrungsfrist
(1) Die Ausfiihrungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Uberweisungsauftrags des
Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

8 Zum Europaischen Wirtschaftsraum gehoren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich von GroBbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

9Zu den EWR-Wahrungen gehéren derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Danische Krone, Estnische
Krone, Islandische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Ruméanischer
Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

10 Drittstaaten sind alle Staaten auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedstaaten
Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Konigreich von GroBbritannien und Nordirland, Zypern und
die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

" Z.B. US-Dollar.



(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfiihrung der Uberweisung an einem bestimmten
Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur
Ausfiihrung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswéhrung zur Verfiigung gestellt hat, beginnen
soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin fir den Beginn der
Ausfiihrungsfrist maBgeblich. Féllt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschéftstag der Bank, so
beginnt am darauffolgenden Geschaftstag die Ausfiihrungsfrist. Die Geschaftstage der Bank ergeben
sich aus dem ,, Preis- und Leistungsverzeichnis”.

(3) Bei Uberweisungsauftragen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Wahrung beginnt die
Ausfiihrungsfrist erst an dem Tag, an dem der Uberweisungsbetrag in der Auftragswahrung vorliegt.

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden
2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe oben Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den
Uberweisungsbetrag unverziiglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden bela-
stet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung
durch die nicht autorisierte Uberweisung befunden hatte.

2.3.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung
einer autorisierten Uberweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung kann
der Kunde von der Bank die unverziigliche und ungekiirzte Erstattung des Uberweisungsbetrages
insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt ist oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto
des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht
erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorgang befunden htte. Soweit vom Uberweisungs-
betrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten,
libermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempféngers unverziiglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann Uber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und
Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausfiihrung der Uberweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausfiihrung darin, dass die Uberweisung beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempféngers erst nach Ablauf der Ausfiihrungsfrist gemaB Nummer 2.2.1 eingegangen ist
(Verspatung), sind die Anspriiche nach den Absatzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch
die Verspatung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.3.3; bei Kunden, die keine
Verbraucher sind, nach Nummer 2.3.4.

(4) Wurde eine Uberweisung nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf Verlangen des
Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden tiber das Ergebnis unterrichten.

2.3.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht
autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den
Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischenge-
schalteten Stelle zur Last féllt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmaBige Haftungsgrenze gilt
nicht

fiir nicht autorisierte Uberweisungen,

bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

fir Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat, und
fir den Zinsschaden, soweit der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Schadensersatzanspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolg-
ten autorisierten Uberweisungen, fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Uberweisungen
oder bei nicht autorisierten Uberweisungen

Abweichend von den Erstattungsanspriichen in Nummer 2.3.2 und Schadensersatzanspriichen in
Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge-
fithrten autorisierten Uberweisungen oder bei nicht autorisierten Uberweisungen neben etwaigen
Anspriichen aus Auftragsrecht nach § 667 des Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB) und ungerechtfertig-
ter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe folgender
Regelungen:

B Die Bank haftet fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsétzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

B Fiir das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen
Féllen beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der
ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

B Schadensersatzanspriiche des Kunden sind der Hohe nach auf den Uberweisungshetrag zuziig-
lich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hier-
bei um die Geltendmachung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf héchstens 12.500
Euro je Uberweisung begrenzt. Diese Beschrankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe
Fahrléassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders ibernommen hat.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist ausgeschlossen,

B wenn die Bank gegeniiber dem Kunden nachweist, dass der Uberweisungsbetrag rechtzeitig und
ungekiirzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféngers eingegangen ist, oder

m  soweit die Uberweisung in Ubereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften
Kundenkennung des Zahlungsempfangers ausgefiihrt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von
der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Moglichkeiten darum bemiiht, den
Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Fiir diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im
.Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen des Kunden gegen
die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgefiihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisier-
ter Uberweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spétestens 13 Monate nach
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisung hier-
von unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden Uber die
Belastungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg
spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer 2.3.3
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstande

B auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen
Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden
werden konnen oder

B von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

3. Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Européischen
Wirtschaftsraums (EWR)™ in Wahrungen eines Staates auBerhalb des EWR
(Drittstaatenwihrung)” sowie Uberweisungen in Staaten auBerhalb des EWR
(Drittstaaten)™

3.1  Erforderliche Angaben

Der Kunde muss fiir die Ausfiihrung der Uberweisung folgende Angaben machen:

B Name und ggf. Adresse des Zahlungsempfangers,

B Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungsweise

Kontonummer des Zahlungsempfangers,

B Bank-ldentifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei Uberweisungen innerhalb

Deutschlands die Bankleitzahl und bei Uberweisungen in andere Staaten der vollstandige

Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfangers anzugeben,

Zielland (gegebenenfalls in Kurzform geméaB Anlage),

Wahrung (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage),

Betrag,

Name des Kunden,

Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2 Ausfithrungsfrist
Die Uberweisungen werden baldméglichst bewirkt.

3.3  Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden
3.3.1 Haftung der Bank fiir nicht autorisierte Uberweisungen
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe oben Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem
Kunden den Zahlungsbetrag unverziiglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des
Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die
Belastung durch die nicht autorisierte Uberweisung befunden hétte.

(2) Bei sonstigen Schaden, die aus einer nicht autorisierten Uberweisung resultieren, haftet die Bank
fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.3.2 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer Uberweisung

Bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Uberweisungen hat der Kunde neben
etwaigen Anspriichen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach
§§ 812 ff. BGB Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe der folgenden Regelungen:

B Die Bank haftet fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

B Fir das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fallen
beschrénkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

B Die Haftung der Bank ist auf héchstens 12.500 Euro je Uberweisung begrenzt. Diese
Haftungsbeschrankung gilt nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahrléssigkeit der Bank und fiir Gefahren,
die die Bank besonders iibernommen hat.

3.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Anspriiche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausfiihrung einer Uberweisung nach Nummer 3.3.2
bestehen nicht,

®  wenn die Uberweisung in Ubereinstimmung mit der vom Kunden fehlerhaft angegebenen
Kundenkennung des Zahlungsempfangers ausgefiihrt wurde, oder

m  die Bank gegeniiber dem Kunden nachweist, dass der Uberweisungsbetrag ordnungsgemaB beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféngers eingegangen ist.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern 3.3.1 und 3.3.2 und Einwendungen des Kunden
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgefiihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht
autorisierter Uberweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten

12 Zum Europaischen Wirtschaftsraum gehéren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich von GroBbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

13 Z.B. US-Dollar.

14 Drittstaaten sind alle Staaten auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedstaaten
Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Konigreich von GroBbritannien und Nordirland, Zypern und
die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).



Uberweisung hiervon schriftlich unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den
Kunden iiber die Belastungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem fiir Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat;
anderenfalls ist fir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriiche
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstande
B auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen
Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden

werden kdnnen oder
B von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

Anlage: Verzeichnis der Kurzformen fiir Zielland und Wahrung

Zielland Kurzform Wahrung Kurzform
Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN
Danemark DK Dénische Krone DKK
Estland EE Estnische Krone EEK
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
GroBbritannien GB Britisches Pfund GBP
Irland IE Euro EUR
Island IS Islandische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Kroatischer Kana HRK
Lettland v Lettischer Lats LVL
Liechtenstein LI Schweizer Franken' CHF
Litauen LT Litauischer Lats LTL
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Osterreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumanien RO Rumanischer Leu RON
Russische Foderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechien z Tschechische Krone CZK
Tiirkei TR Tirkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA us US-Dollar usb
Zypern cy Euro EUR

' Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

lll. Sonderbedingungen fiir den Lastschriftverkehr

Die Sonderbedingungen fiir den Lastschriftverkehr unterscheiden die folgenden vier Verfahren:

Abschnitt A.: , Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermachtigungsverfahren”
Abschnitt B.: ,Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren”
Abschnitt C.: ,Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren”
Abschnitt D.: ,Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren”

Die Abschnitte A., B. und C. gelten fiir alle Kunden. Der Abschnitt D. gilt nur fiir Kunden, die keine
Verbraucher sind, und ist hier nicht dargestellt.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugserméachtigungsverfahren
Fiir Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfanger mittels Einzugsermachtigungslastschrift iiber sein
Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen:

1. Allgemein

1.1 Begriffshestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempféanger ausgeldster Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des
Kunden, bei dem die Hohe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfanger angegeben
wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte fiir Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem , Preis- und Leistungsverzeichnis”. Anderun-
gen der Entgelte werden dem Kunden spétestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der
Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, kénnen die Anderungen
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen angezeigt
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Anderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschaftsbeziehung vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindi-
gen. Auf dieses Kiindigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, sind die
Regelungen in Nummer 12 Absatze 1 bis 6 AGB-Banken maBgeblich.

1.3 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemdéglichkeit
Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” naher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2. Einzugsermachtigungslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermachtigungslastschrift

Mit dem Einzugsermachtigungslastschriftverfahren kann der Kunde Uber die Bank an einen
Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro bewirken. Hierzu ermachtigt der Kunde den
Zahlungsempfanger, Geldbetrdge vom Konto des Kunden per Lastschriften einzuziehen
(Einzugsermachtigung). Der Zahlungsempfénger [6st den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er
Uiber seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt. Der Kunde autorisiert die
Zahlung nachtréglich durch Genehmigung der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf sei-
nem Konto. Der Kunde kann der Belastungsbuchung aus einer Einzugsermachtigungslastschrift wider-
sprechen, bis er sie genehmigt hat.

2.1.2 Kundenkennungen

Fir das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bankleitzahl der Bank als
seine Kundenkennung gegeniiber dem Zahlungsempfanger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist,
die Zahlung aufgrund der Einzugsermachtigungslastschrift ausschlieBlich auf Grundlage der ihr iber-
mittelten Kundenkennung auszufiihren. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen fiihren die
Zahlung an den Zahlungsempfénger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfénger als
dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer und Bankleitzahl des Zahlungsempfangers aus.

2.2 Einzug der Einzugserméchtigungslastschrift durch den Zahlungsempfanger

Der Zahlungsempfanger tibermittelt die Einzugsermachtigungslastschrift unter Einschaltung seines
Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom
Zahlungsempfénger angegeben.

2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermachtigungslastschrift

2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

Eingehende Einzugsermachtigungslastschriften des Zahlungsempféngers werden mit dem vom

Zahlungsempfanger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Eine

Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am zweiten Bankarbeitstag™ nach ihrer Vornahme

riickgangig gemacht (siehe Nummer A.2.3.2), wenn

M der Bank eine entgegenstehende Weisung des Kunden vorliegt,

m  die vom Zahlungsempfanger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichtigen und die
Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind oder

B der Kunde tiber kein fiir die Einlosung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem Konto
oder iiber keinen ausreichenden Kredit verfiigt; Teileinldsungen nimmt die Bank nicht vor.

2.3.2 Einl6sung von Einzugserméachtigungslastschriften
Einzugsermachtigungslastschriften sind eingelost, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des
Kunden nicht spatestens am zweiten Bankarbeitstag™ nach ihrer Vornahme riickgéngig gemacht wird.

2.3.3 Unterrichtung iiber die Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlésung

Uber die Nichtausfiihrung oder Riickgéngigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer A.2.3.1)
oder die Ablehnung der Einldsung einer Einzugserméachtigungslastschrift (siehe Nummer A.2.3.2) wird
die Bank den Kunden informieren. Dabei wird die Bank, soweit méglich, die Griinde angeben.

2.3.4 Ausfiihrung der Zahlung

(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der Einzugserméchtigungslastschrift
des Zahlungsempfangers belasteten Lastschriftbetrag dem Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers zu.

(2) Die Bank unterrichtet den Kunden Uber die Ausfiihrung der Zahlung auf dem fiir Konto-
informationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Haufigkeit.

2.4 Nachtragliche Autorisierung der Zahlung durch Genehmigung

der Lastschriftbelastungsbuchung
Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt nachtréaglich tiber die Genehmigung der ent-
sprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto.
Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, fiir die er dem Zahlungsempfanger eine
Einzugsermachtigung erteilt hat, nicht schon genehmigt, so hat er Einwendungen gegen diese im
Saldo des nachsten Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spatestens vor Ablauf von
sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses zu erheben. Macht er seine Einwendungen
schriftlich geltend, geniigt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen recht-
zeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Belastung. Auf diese Folge wird die Bank bei
Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen.

2.5  Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

2.5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelastungsbuchung

Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten Lastschriftbelastungsbuchung, ist die Bank ver-
pflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag sowie etwaige Entgelte
und Zinsen unverziiglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne die Belastung befunden hatte.

2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiithrung

von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung kann der
Kunde von der Bank die unverziigliche und ungekiirzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit
verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt ist oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des
Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolg-
ten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorgang befunden hétte.

's Bankarbeitstage sind alle Werktage, auBer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.



(2) Der Kunde kann Gber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen
Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder feh-
lerhaften Ausfiihrung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden
belastet hat.

(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf Verlangen des
Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden Gber das Ergebnis unterrichten.

2.5.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht
autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den
Nummern A.2.5.1 und A.2.5.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwi-
schengeschalteten Stelle zur Last féllt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsméBige Haftungsgrenze
gilt nicht

B fir nicht autorisierte Zahlungen,

B bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

W fir Gefahren, die die Bank besonders iibernommen hat,

und

B fiir den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.5.4 Schadensersatzanspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht
erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Zahlungen
oder nicht autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsanspriichen in Nummer A.2.5.2 und Schadensersatzanspriichen in

Nummer A.2.5.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen Anspriichen aus

Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich

Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe folgender Regelungen:

B Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Zahlungen
oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank den
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

B Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Hohe nach auf den Lastschriftbetrag zuziiglich
der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um
die Geltendmachung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf hochstens 12.500 Euro je
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschrénkungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat.

2.5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A.2.5.2 bis A.2.5.4 ist ausgeschlossen,

B wenn die Bank gegeniber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungshetrag ungekirzt beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféngers eingegangen ist,

oder

B soweit die Zahlung in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfanger angegebenen fehler-
haften Kundenkennung des Zahlungsempfangers ausgefiihrt wurde. In diesem Fall kann der
Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mdglichkeiten darum
bemiiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Fiir diese Wiederbeschaffung berechnet die
Bank das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach Nummern A.2.5.1 bis A.2.5.4 und Einwendungen des Kunden gegen
die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgefiihrter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter
Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13 Monate nach dem Tag
der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlung hiervon unterrichtet
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden tiber die Belastungsbuchung der
Zahlung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer A.2.5.3 kann der Kunde auch
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstande

B auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen
Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden
werden konnen

oder

M von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren
Fiir Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfanger mittels Abbuchungsauftragslastschrift ber sein
Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen:

1. Allgemein

1.1 Begriffshestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempféanger ausgeldster Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des
Kunden, bei dem die Hohe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfanger angegeben
wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte fiir Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”.
Anderungen der Entgelte werden dem Kunden spétestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschéfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, kdnnen die Anderungen auch auf

diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen angezeigt
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Anderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschéftsbeziehung vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindi-
gen. Auf dieses Kiindigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, sind die
Regelungen in Nummer 12 Absatz 1 bis 6 AGB-Banken maBgeblich.

1.3 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdeméglichkeit
Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” naher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2. Abbuchungsauftragslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslastschriftverfahrens

Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der Kunde iiber die Bank an einen
Zahlungsempfénger Zahlungen in Euro bewirken.

Fir die Ausfiihrung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslastschrift muss der Kunde

B vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfanger ermachtigen, Geldbetrdge vom Konto des
Kunden per Abbuchungsauftragslastschriften einzuziehen und

B die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftragslastschriften seinem Konto zu belasten-
und den Lastschriftbetrag an den Dienstleister des Zahlungsempfangers zu ibermitteln
(Abbuchungsauftrag).

Der Zahlungsempfanger lost den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er Uber seinen
Zahlungsdienstleister der Bank die Abbuchungsauftragslastschriften vorlegt. Der Kunde kann bei einer
autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungsauftragslastschrift von der Bank keine Erstattung
des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Fir das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bankleitzahl der Bank als
seine Kundenkennung gegeniiber dem Zahlungsempfanger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist,
die Zahlung aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift ausschlieBlich auf Grundlage der ihr Gber-
mittelten Kundenkennung auszufiihren. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen fiihren die
Zahlung an den Zahlungsempfénger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfénger als
dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer und Bankleitzahl aus.

2.2 Abbuchungsauftrag

2.2.1 Erteilung des Abbuchungsauftrags

Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegeniiber der Bank die Einldsung von
Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempféngers. Die Autorisierung umfasst die Belastung
des Kontos des Kunden mit Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfangers und die
Ausfiihrung von Zahlungen durch Ubermittlung der abgebuchten Lastschriftbetrdge an den
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféngers. Der Abbuchungsauftrag ist schriftlich oder in der mit
der Bank vereinbarten Art und Weise unmittelbar der Bank zu erteilen. Der Abbuchungsauftrag muss
folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten:

Name des Zahlungsempfangers,

Name des Kunden,

Bezeichnung der Bank des Kunden und

seine Kundenkennung (siehe Nummer B.2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungsauftrag zusatzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags

Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklarung gegeniiber seiner Bank widerrufen wer-
den. Der Widerruf wird am auf den Eingang folgenden Geschéftstag gemaB ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” wirksam. Der Widerruf sollte mglichst schriftlich erfolgen.

2.2.3 Zuriickweisung einzelner Lastschriften

(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten
Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempféngers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss
der Bank bis spatestens zum Ende des Geschaftstages gemaB ,Preis- und Leistungsverzeichnis” vor
dem Tag der Vorlage der bestimmten Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank zugehen. Diese
Weisung sollte mdglichst schriftlich erfolgen und zusatzlich auch gegeniiber dem Zahlungsempfanger
erklart werden.

(2) Am Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank kann diese nur noch zuriick-
gewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam,
wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgiiltig zuriickzuerlangen. Fiir die Bearbeitung
eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im ,, Preis- und Leistungsverzeichnis” aus-
gewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank kann der Kunde diese
nicht mehr zuriickweisen.

2.2.4 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den Zahlungsempfanger

Der Zahlungsempfanger tbermittelt die Abbuchungsauftragslastschrift unter Einschaltung seines
Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom
Zahlungsempfanger angegeben.

2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift

2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfangers werden am Tag der Vorlage
mit dem vom Zahlungsempfanger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet.
Fallt dieser Tag nicht auf einen im , Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesenen Geschéftstag der
Bank, erfolgt die Kontobelastung am nachsten Geschaftstag.



(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am zweiten Bankarbeitstag'® nach ihrer

Vornahme riickgéngig gemacht (siehe Nummer B.2.4.2), wenn

B der Bank kein Abbuchungsauftrag gemaB Nummer B.2.2.1 vorliegt,

M der Abbuchungsauftrag gemaB Nummer B.2.2.2 vom Kunden widerrufen worden ist,

M der Bank eine Zuriickweisung des Kunden gemal Nummer B.2.2.3 zugegangen ist,

m die vom Zahlungsempfanger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichtigen und die
Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind

oder

B der Kunde Uber kein fiir die Einldsung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem
Konto oder Gber keinen ausreichenden Kredit verfiigt; Teileinldsungen nimmt die Bank nicht vor.

2.3.2 Einldsung von Abbuchungsauftragslastschriften

Abbuchungsauftragslastschriften sind eingeldst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des
Kunden nicht spétestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme riickgangig gemacht wird.

2.3.3 Unterrichtung iiber Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung der
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlésung
Uber die Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung der Belastungshuchung (siehe Nummer B.2.4.1
Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlosung einer Abbuchungsauftragslastschrift (siehe Nummer
B.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverziiglich, spatestens bis zu der gemaB Nummer B.2.4.4 ver-
einbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg
geschehen. Dabei wird die Bank, soweit mdglich, die Griinde sowie die Mdglichkeiten angeben, wie
Fehler, die zur Nichtausfiihrung, Riickgangigmachung oder Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt wer-
den kénnen.
Fir die Unterrichtung ber eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

2.3.4 Ausfiihrung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der
Abbuchungsauftragslastschrift des Zahlungsempféngers belastete Lastschriftbetrag spatestens inner-
halb der im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausfiihrungsfrist beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfangers eingeht.

(2) Die Ausfiihrungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der Abbuchungsauftragslastschrift bei der
Bank. Fallt dieser Tag nicht auf einen Geschéftstag gemaB , Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank,
50 beginnt die Ausfiihrungsfrist am darauffolgenden Geschaftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden iiber die Ausfihrung der Zahlung auf dem fiir
Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Haufigkeit.

2.3.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungsauftragslastschrift von der
Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Weiter gehende
Anspriiche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.

Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten
Zahlung richten sich nach Nummer B.2.6.2.

2.4  Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

2.4.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto
abgebuchten Lastschriftbetrag unverziiglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hétte.

2.4.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung

von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung kann der
Kunde von der Bank die unverziigliche und ungekiirzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit
verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt ist oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des
Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolg-
ten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorgang befunden hétte.

(2) Der Kunde kann tiber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen
Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder feh-
lerhaften Ausfiihrung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden bela-
stet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausfiihrung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempféngers nach Ablauf der Ausfiihrungsfrist gemaB Nummer B.2.4.4 eingegangen ist
(Verspatung), sind die Anspriiche nach den Absatzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch
die Verspatung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer B.2.6.3, bei Kunden, die keine
Verbraucher sind, nach Nummer B.2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf Verlangen des
Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden tiber das Ergebnis unterrichten.

2.4.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht
autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den
Nummern B.2.6.1 und B.2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwi-
schengeschalteten Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese Haftungsgrenze gilt nicht
M fir nicht autorisierte Zahlungen,

B bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

m firr Gefahren, die die Bank besonders iibernommen hat,

und

B fiir den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.4.4 Schadensersatzanspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolg-
ten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Zahlungen oder
nicht autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsanspriichen in Nummer B.2.6.2 und Schadensersatzanspriichen in

Nummer B.2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen Anspriichen aus

Auftragsrecht nach § 667 BGB und aus ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich

Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe folgender Regelungen:

B Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Zahlungen
oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank den
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsétzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

B Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Hohe nach auf den Lastschriftbetrag zuziglich
der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um
die Geltendmachung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf hdchstens 12.500 Euro je
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fir Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders ibernommen hat.

2.4.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern B.2.6.2 bis B.2.6.4 ist ausgeschlossen,

B wenn die Bank gegeniiber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und
ungekiirzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféngers eingegangen ist, oder

M soweit die Zahlung in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfénger angegebenen fehler-
haften Kundenkennung des Zahlungsempfangers ausgefiihrt wurde. In diesem Fall kann der
Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglichkeiten darum
bemiiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Firr diese Wiederbeschaffung berechnet die
Bank das im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern B.2.6.1 bis B.2.6.4 und Einwendungen des Kunden
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgefiihrter Zahlungen oder aufgrund nicht autori-
sierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13 Monate nach
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlung hiervon
unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden Uber die
Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg spate-
stens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer B.2.6.3
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umsténde

auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

B aufdas die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt
nicht hatten vermieden werden kénnen, oder

B von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

C. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Fiir Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfénger mittels SEPA-Basis-Lastschrift iber sein Konto bei
der Bank gelten folgende Bedingungen:

1. Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfénger ausgeldster Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des
Kunden, bei dem die Hohe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfanger angegeben
wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte fiir Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”. Anderun-
gen der Entgelte werden dem Kunden spétestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschaftsheziehung
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen angezeigt hat. Auf diese
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem
Kunden Anderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschaftsheziehung vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindigen. Auf die-
ses Kiindigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind

Fiir Entgelte und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, sind die
Regelungen in Nummer 12 Absatze 1 bis 6 AGB-Banken maBgeblich.

1.3 Meldepflichten nach AuBenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AuBenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.4  AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemdéglichkeit
Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” naher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2. SEPA-Basis-Lastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens

Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde Gber die Bank an den Zahlungsempfanger
Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,,Single Euro
Payments Area”, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehéren die in der Anlage genannten Staaten und
Gebiete.

16 Bankarbeitstage sind alle Werktage, auBer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.



Fiir die Ausfiihrung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss

B der Zahlungsempfanger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
nutzen und

B der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger das SEPA-Lastschriftmandat
erteilen.

Der Zahlungsempfanger 16st den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er Uber seinen

Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer

Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die

Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Fiir das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN” und den BIC™ der Bank als seine
Kundenkennung gegeniiber dem Zahlungsempfanger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die
Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschlieBlich auf der Grundlage der ihr Gbermittelten
Kundenkennung auszufiihren. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen fiihren die Zahlung an
den Zahlungsempfanger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempféanger als dessen
Kundenkennung angegebenen IBAN" und BIC" des Zahlungsempfangers aus.

2.1.3 Ubermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Basis-Lastschriften konnen die Lastschriftdaten tiber das Nachrichtentibermittlungssystem
der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und
Rechenzentren in der Europdischen Union, in der Schweiz oder in den USA von dem
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféngers an die Bank weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfanger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit autorisiert er gegen-

liber seiner Bank die Einldsung von SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfangers. Das Mandat ist

schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dem SEPA-

Lastschriftmandat missen die folgenden Erklarungen des Kunden enthalten sein:

B Ermachtigung des Zahlungsempfangers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels SEPA-Basis-
Lastschrift einzuziehen, und

B Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfénger auf sein Konto gezogenen SEPA-Basis-
Lastschriften einzuldsen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten:

B Bezeichnung des Zahlungsempfangers,

M eine Glaubiger-Identifikationsnummer,

B Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlungen,

B Name des Kunden

B Bezeichnung der Bank des Kunden und

M seine Kundenkennung (siehe Nummer C.2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusatzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklarung gegeniiber seiner Bank widerrufen
werden. Der Widerruf wird ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschaftstag gemaB
,Preis- und Leistungsverzeichnis” wirksam. Der Widerruf sollte méglichst schriftlich erfolgen und
zusatzlich auch gegeniiber dem Zahlungsempfanger erklart werden.

2.2.3 Zuriickweisung einzelner Lastschriften

Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten SEPA-Basis-
Lastschriften des Zahlungsempfangers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spatestens
zum Ende des Geschaftstages gemaB ,Preis- und Leistungsverzeichnis” vor dem im Datensatz der
Lastschrift angegebenen Falligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte mdglichst schriftlich erfolgen
und zusatzlich auch gegeniiber dem Zahlungsempfanger erklart werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Lastschriftmandats durch
den Zahlungsempfanger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsempfanger. Dieser tiber-

nimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zusatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von

SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfanger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfanger tbermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basis-
Lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser
Datensatz verkorpert auch die im SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kunden an die
Bank zur Einlésung der jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer C.2.2.1 Satz 2 und Satz 4).
Fiir den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die fiir die Erteilung des Mandats vereinbar-
te Form (siehe Nummer C.2.2.1 Satz 3).

2.4  Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfangers werden am im Datensatz angege-
benen Falligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfanger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des
Kunden belastet. Fallt der Félligkeitstag nicht auf einen im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausge-
wiesenen Geschéftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nachsten Geschaftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am zweiten Geschaftstag gemaB , Preis-
und Leistungsverzeichnis” nach ihrer Vornahme riickgéngig gemacht, wenn
M der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemaB Nummer C.2.2.2 zugegangen ist,
M der Bank eine Zurlickweisung der Lastschrift des Kunden gemaB Nummer C.2.2.3 zugegangen
ist,
B der Kunde tber kein fiir die Einlosung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem
Konto oder Gber keinen ausreichenden Kredit verfiigt; Teileinldsungen nimmt die Bank nicht vor,
B die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN'" des Zahlungspflichtigen keinem Konto des
Kunden bei der Bank zuzuordnen ist
oder
W die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
M eine Glaubiger-ldentifikationsnummer fehlt oder fiir die Bank erkennbar fehlerhaft ist,
M eine Mandatsreferenz fehlt,
M ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
M kein Falligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlosung von SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingel6st, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden
nicht spatestens gemaB Nummer C.2.4.1 Absatz 2 riickgéngig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung iiber die Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlésung

Uber die Nichtausfiihrung oder Riickgéngigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer C.2.4.1
Absatz 2) oder die Ablehnung der Einldsung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer C.2.4.2) wird
die Bank den Kunden unverziiglich, spatestens bis zu der gemé&B Nummer C.2.4.4 vereinbarten Frist
unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei
wird die Bank, soweit méglich, die Griinde sowie die Moglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur
Nichtausfiihrung, Riickgangigmachung oder Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt werden kénnen. Fiir
die Unterrichtung (ber eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausfithrung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der
SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsempfangers belastete Lastschriftbetrag spatestens innerhalb der
im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Ausfiihrungsfrist beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempféangers eingeht.

(2) Die Ausfiihrungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Falligkeitstag. Fallt die-
ser Tag nicht auf einen Geschaftstag gemaB ,Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so beginnt
die Ausfiihrungsfrist am darauffolgenden Geschéftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden Uber die Ausfihrung der Zahlung auf dem fiir
Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Haufigkeit.

2.5  Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer
Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne
Angabe von Griinden die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Etwaige
Zahlungsanspriiche des Zahlungsempféngers gegen den Kunden bleiben hiervon unberiihrt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige Betrag der
Lastschriftbelastungsbuchung durch eine Genehmigung des Kunden unmittelbar gegentiber der Bank
autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten autorisier-
ten Zahlung richten sich nach Nummer C.2.6.2.

2.6  Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto
abgebuchten Lastschriftbetrag unverziiglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hétte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung

von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung kann der
Kunde von der Bank die unverziigliche und ungekiirzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit
verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt ist oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des
Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolg-
ten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorgang befunden hatte.

(2) Der Kunde kann tiber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen
Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder feh-
lerhaften Ausfiihrung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden bela-
stet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausfiihrung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfangers nach Ablauf der Ausfiihrungsfrist gemaB Nummer C.2.4.4 eingegangen ist
(Verspétung), sind die Anspriiche nach den Absatzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch
die Verspatung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer C.2.6.3, bei Kunden, die keine
Verbraucher sind, nach Nummer C.2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf Verlangen des
Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden iiber das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht
autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den
Nummern C.2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwi-
schengeschalteten Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmaBige Haftungsgrenze gilt
nicht

B fir nicht autorisierte Zahlungen,

B bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

W fir Gefahren, die die Bank besonders iibernommen hat,

und

W fir den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

17 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

18 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).



2.6.4 Schadensersatzanspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolg-
ten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Zahlungen oder bei
nicht autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsanspriichen in Nummer C.2.6.2 und Schadensersatzanspriichen in

Nummer C.2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen Anspriichen aus

Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich

Schadensersatzanspriiche nach MaBgabe folgender Regelungen:

M Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Zahlungen oder
nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz
des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsdtzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

B Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Hohe nach auf den Lastschriftbetrag zuziiglich der
von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die
Geltendmachung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf hdchstens 12.500 Euro je
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders iibernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern C.2.6.2. bis C.2.6.4 ist ausgeschlossen,

B wenn die Bank gegeniiber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und
ungekiirzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféngers eingegangen ist,

oder

B soweit die Zahlung in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfanger angegebenen fehlerhaf-
ten Kundenkennung des Zahlungsempfangers ausgefiihrt wurde. In diesem Fall kann der Kunde
von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Maglichkeiten darum bemiiht, den
Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Fir diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im
.Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern C.2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen
die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgefiihrter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter
Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13 Monate nach dem Tag
der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlung hiervon unterrichtet
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden tber die Belastungsbuchung der Zahlung
entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung
maBgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Nummer C.2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der
Fristin Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umstande

B auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen
Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden
werden konnen, oder

B von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehdrenden Staaten und Gebiete

1. Staaten des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Européischen Union

Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Konigreich von
GroBbritannien und Nordirland sowie Zypern

1.2 Weitere Staaten

Island, Liechtenstein und Norwegen

2. Sonstige Staaten und Gebiete
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon

IV. Sonderbedingungen fiir das PSD OnlineBanking

1. Leistungsangebot
(1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschafte mittels Onlinebanking in dem von der Bank angebo-
tenen Umfang abwickeln. Zudem kann er Informationen der Bank mittels Onlinebanking abrufen.

(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollméchtigte werden im Folgenden einheitlich als ,Teilnehmer”
bezeichnet. Konto und Depot werden im Folgenden einheitlich als ,Konto” bezeichnet.

(3) Zur Nutzung des Onlinebanking gelten die mit der Bank gesondert vereinbarten Verfiigungslimite.
Eine Anderung dieser Limite kann der Teilnehmer mit seiner Bank gesondert vereinbaren.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Onlinebanking

Der Teilnehmer ben6tigt fiir die Abwicklung von Bankgeschéften mittels Onlinebanking die mit der
Bank vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich
gegeniiber der Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (vgl. Nummer 3) und Auftrage zu autori-
sieren (vgl. Nummer 4).

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind:

| die personliche Identifikationsnummer (PIN),

B einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN),
B der Nutzungscode fiir die elektronische Signatur.

2.2 Authentifizierungsinstrumente

Die TAN bzw. die elektronische Signatur kénnen dem Teilnehmer auf folgenden Authentifizierungs-

instrumenten zur Verfiigung gestellt werden:

B mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil einer Chipkarte oder eines anderen elektronischen
Geréts zur Erzeugung von TAN ist,

B mittels eines mobilen Endgerates (z.B. Mobiltelefon) zum Empfang von TAN per SMS (mobileTAN),
m  auf einer Chipkarte mit Signaturfunktion oder

B auf einem sonstigen Authentifizierungsinstrument, auf dem sich Signaturschliissel befinden.

Fir eine Chipkarte bendtigt der Teilnehmer zusétzlich ein geeignetes Kartenlesegerat.

3. Zugang zum Onlinebanking

Der Teilnehmer erhélt Zugang zum Onlinebanking, wenn

B derTeilnehmer die Kontonummer oder seine individuelle Kundenkennung (PSD-Key oder Alias) und
seine PIN oder elektronische Signatur iibermittelt hat,

W die Prifung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsherechtigung des Teilnehmers ergeben hat und

B keine Sperre des Zugangs (vgl. Nummer 7.1 und 8) vorliegt.

Nach Gewéhrung des Zugangs zum Onlinebanking kann der Teilnehmer Informationen abrufen oder

Auftrage erteilen.

4. Onlinebanking-Auftrage
4.1  Auftragserteilung und Autorisierung

Der Teilnehmer muss Onlinebanking-Auftrége (z.B. Uberweisungen) zu deren Wirksamkeit mit dem ver-
einbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmal (TAN oder elektronische Signatur) autorisieren und der
Bank mittels Onlinebanking tbermitteln. Die Bank bestatigt mittels Onlinebanking den Eingang des
Auftrags.

4.2 Widerruf von Auftragen

Die Widerrufbarkeit eines Onlinebanking-Auftrags richtet sich nach den fiir die jeweilige Auftragsart
geltenden Sonderbedingungen (z.B. Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr). Der Widerruf von
Auftragen kann nur auBerhalb des Onlinebanking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerruf-
méglichkeit im Onlinebanking ausdriicklich vor.

5. Bearbeitung von Onlinebanking-Auftrdgen durch die Bank

(1) Die Bearbeitung der Onlinebanking-Auftrage erfolgt an den fir die Abwicklung der jeweiligen
Auftragsart (z.B. Uberweisung) auf der Onlinebanking-Seite der Bank oder im ,Preis- und Leistungs-
verzeichnis” bekannt gegebenen Geschéftstagen im Rahmen des ordnungsgeméBen Arbeitslaufes.
Geht der Auftrag nach dem auf der Onlinebanking-Seite der Bank angegebenen oder im ,,Preis- und
Leistungsverzeichnis” bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder féllt der Zeitpunkt des Eingangs
nicht auf einen Geschaftstag gemaB , Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so gilt der Auftrag als
am darauffolgenden Geschéftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausfiihren, wenn folgende Ausfiihrungsbedingungen vorliegen:

Der Teilnehmer hat sich mit dem Personalisierten Sicherheitsmerkmal autorisiert.

Die Berechtigung des Teilnehmers fiir die jeweilige Auftragsart (z.B. Wertpapierorder) liegt vor.
Das Onlinebanking-Datenformat ist eingehalten.

Das gesondert vereinbarte Onlinebanking-Verfiigungslimit ist nicht tiberschritten.

Die Ausfiihrungsvoraussetzungen nach den fiir die jeweilige Auftragsart maBgeblichen Sonder-
bedingungen (z.B. ausreichende Kontodeckung gemaB den Sonderbedingungen fiir den Uberwei-
sungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausfiihrungsbedingungen nach Satz 1 vor, fiihrt die Bank die Onlinebanking-Auftrage nach
MaBgabe der Bestimmungen der fiir die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z.B.
Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr, Bedingungen fiir das Wertpapiergeschaft) aus.

(3) Liegen die Ausfiihrungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den
Onlinebanking-Auftrag nicht ausfiihren und dem Teilnehmer eine Information ber die Nichtausfiihrung
und - soweit méglich - iiber deren Griinde und die Méglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung
gefiihrt haben, berichtigt werden konnen, mittels Onlinebanking zur Verfiigung stellen.

6. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
6.1  Technische Verbindung zum Onlinebanking

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Onlinebanking nur Gber die von der
Bank gesondert mitgeteilten Onlinebanking-Zugangskanale (z.B. Internetadresse) herzustellen.

6.2  Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und sichere
Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente

(1) Der Teilnehmer hat

M seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (vgl. Nummer 2.1) geheim zu halten und nur im
Rahmen einer Auftragserteilung iber die von der Bank gesondert mitgeteilten Onlinebanking-
Zugangskanale an diese zu bermitteln sowie

B sein Authentifizierungsinstrument (vgl. Nummer 2.2) vor dem Zugriff anderer Personen sicher zu
verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, kann in Verbindung mit

dem dazugehdrigen Personalisierten Sicherheitsmerkmal das Onlinebanking-Verfahren misshrauchlich

nutzen.

(2) Inshesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicherheitsmerkmals sowie des

Authentifizierungsinstruments zu beachten:

B Die Personalisierten Sicherheitsmerkmale diirfen nicht elektronisch gespeichert werden (z.B. im
Kundensystem).

B Bei Eingabe der Personalisierten Sicherheitsmerkmale ist sicherzustellen, dass andere Personen
diese nicht ausspahen kénnen.

B Die Personalisierten Sicherheitsmerkmale diirfen nicht auBerhalb der gesondert vereinbarten
Internetseiten eingegeben werden (z.B. nicht auf Online-Handlerseiten).

M Die Personalisierten Sicherheitsmerkmale diirfen nicht auBerhalb des Onlinebanking-Verfahrens
weitergegeben werden, also beispielsweise nicht per E-Mail.

M Die PIN und der Nutzungscode fiir die elektronische Signatur diirfen nicht zusammen mit dem
Authentifizierungsinstrument verwahrt werden.

B Der Teilnehmer darf zur Autorisierung z.B. eines Auftrags, der Aufhebung einer Sperre nicht mehr
als eine TAN verwenden.

B Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerat, mit dem die TAN empfangen werden (z.B. Mobil-
telefon), nicht fiir das Onlinebanking genutzt werden.

6.3  Sicherheit des Kundensystems
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise der Bank zum Onlinebanking, insbesondere die MaBnah-
men zum Schutz der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.



6.4  Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten

Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Onlinebanking-Auftrag (z.B. Betrag, Kontonummer
des Zahlungsempféngers, Wertpapierkennnummer) im Kundensystem oder tiber ein anderes Gerat des
Teilnehmers (z.B. Mobiltelefon, Chipkartenlesegerat mit Display) zur Bestatigung anzeigt, ist der Teil-
nehmer verpflichtet, vor der Bestatigung die Ubereinstimmung der angezeigten Daten mit den fiir die
Transaktion vorgesehenen Daten zu priifen.

7. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
7.1  Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die miss-
bréuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungs-
instruments oder seiner Personlichen Sicherheitsmerkmale fest, muss der Teilnehmer die Bank hiertiber
unverziiglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit
auch Uber eine gesondert mitgeteilte Telefonnummer aufgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverziiglich bei der Polizei zur Anzeige zu
bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt

B den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis seiner Personalisierten
Sicherheitsmerkmale erlangt hat oder

B das Authentifizierungsinstrument oder die Personalisierten Sicherheitsmerkmale verwendet, muss
er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

7.2 Unterrichtung iber nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgefiihrte Auftrage
Der Kontoinhaber hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgefiihrten Auftrags hiertiber zu unterrichten.

8. Nutzungssperre
8.1  Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, inshesondere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 7.1,
B den Onlinebanking-Zugang fiir ihn oder alle Teilnehmer oder
B sein Authentifizierungsinstrument.

8.2  Sperre auf Veranlassung der Bank

(1) Die Bank darf den Onlinebanking-Zugang fiir einen Teilnehmer sperren, wenn

B sie berechtigt ist, den Onlinebanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen,

B sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifizierungsinstruments oder
des Personalisierten Sicherheitsmerkmals dies rechtfertigen, oder

B der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betriigerischen Verwendung des Authentifi-
zierungsinstruments besteht.

(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfiir maBgeblichen Griinde moglichst
vor, spatestens jedoch unverziiglich nach der Sperre unterrichten.

8.3  Aufhebung der Sperre

Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal bzw. das Authentifi-
zierungsinstrument austauschen, wenn die Griinde fiir die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierliber
unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber.

8.4  Automatische Sperre eines chip-basierten Authentifizierungsinstruments
(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn der Nutzungscode fiir die elektronische
Signatur dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(2) Ein TAN-Generator, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn
dieser dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(3) Die in den Absatzen 1 und 2 genannten Authentifizierungsinstrumente kénnen dann nicht mehr fiir
das Onlinebanking genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um
die Nutzungsmdglichkeiten des Onlinebanking wiederherzustellen.

9. Haftung
9.1  Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft ausgefiihrten
Onlinebanking-Verfiigungen

Die Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft ausgefiihrten Onlinebanking-
Verfiigungen richtet sich nach den fiir die jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (z.B.
Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr, Bedingungen fiir das Wertpapiergeschaft).

9.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbrauchlicher Nutzung seines Authentifizierungs-
instruments

9.2.1 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Zahlungsvorgénge vor der Sperranzeige

(1) Beruhen ein nicht autorisierte Zahlungsvorgange vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlo-
rengegangenen oder gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Authentifizierungsinstruments,
haftet der Kontoinhaber fiir den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150
Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob dem Teilnehmer an dem Verlust oder Diebstahl des Authentifi-
zierungsinstruments ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einem nicht autorisierten Zahlungsvorgang aufgrund einer miss-
bréauchlichen Verwendung eines Authentifizierungsinstruments, ohne dass dieses verlorengegangen oder
gestohlen worden ist, haftet der Kontoinhaber fiir den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu
einem Betrag von 150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der
Personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat.

(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er fiir Schaden aufgrund von nicht autorisierten Zah-
lungen Uiber die Haftungsgrenze von 150 Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlas-
sig oder vorsatzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen gehandelt hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absatzen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der
Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 7.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Méglichkeit
zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgéngen und hat der Teilnehmer

seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt oder in

betriigerischer Absicht gehandelt, tragt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vol-

lem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Teilnehmers kann inshesondere dann vorliegen, wenn er

B den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die missbrauchliche Nutzung
des Authentifizierungsinstruments oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmale der Bank nicht
unverziiglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (vgl. Nummer 7.1 Absatz 1),

B die Personalisierten Sicherheitsmerkmale im Kundensystem gespeichert hat (vgl. Nummer 6.2
Absatz 2, 1. Spiegelstrich),

m  die Personalisierten Sicherheitsmerkmale einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch
dadurch verursacht wurde (vgl. Nummer 6.2 Absatz 1, 2. Spiegelstrich),

B die Personalisierten Sicherheitsmerkmale erkennbar auBerhalb der gesondert vereinbarten
Internetseiten eingegeben hat (vgl. Nummer 6.2 Absatz 2, 3. Spiegelstrich),

B die Personalisierten Sicherheitsmerkmale auBerhalb des Onlinebanking-Verfahrens, beispielsweise
per E-Mail, weitergegeben hat (vgl. Nummer 6.2 Absatz 2, 4. Spiegelstrich),

B die Personalisierten Sicherheitsmerkmale auf dem Authentifizierungsinstrument vermerkt oder
zusammen mit diesem verwahrt hat (vgl. Nummer 6.2 Absatz 2, 5. Spiegelstrich),

B mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet (vgl. Nummer 6.2 Absatz 2, 6.
Spiegelstrich),

B beim mobileTAN-Verfahren das Gerat, mit dem die TAN empfangen werden (z.B. Mobiltelefon),
auch fiir das Onlinebanking nutzt (vgl. Nummer 6.2 Absatz 2, 7. Spiegelstrich).

(6) Die Haftung fiir Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fiir den der Verfiigungsrahmen gilt, verursacht
werden, beschrénkt sich jeweils auf den vereinbarten Verfiigungsrahmen.

9.2.2 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlo-
rengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungsinstruments oder auf der sonstigen missbréuchli-
chen Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals oder des Authentifizierungsinstruments und ist
der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kontoinhaber und die Bank nach den gesetz-
lichen Grundsétzen des Mitverschuldens.

9.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers erhalten hat, Gibernimmt sie alle danach durch nicht
autorisierte Onlinebanking-Verfligungen entstehenden Schaden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in
betriigerischer Absicht gehandelt hat.

9.2.4 Haftungsausschluss

Haftungsanspriiche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umsténde auf einem
ungewdchnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses
Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von
ihr nicht hétten vermieden werden kdnnen.

10.  AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemdglichkeit
Fiir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilnehmer an die im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” naher bezeichneten Streitschlichtungsoder Beschwerdestellen wenden.

11.  Hinweis nach § 13 Abs. 1 TMG (Telemediengesetz)

Alle im Rahmen des Onlinebanking anfallenden personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der
Vertragsdurchfiihrung von der Bank und gegebenenfalls dem von ihr beauftragten Rechenzentrum
innerhalb Deutschlands bzw. der Européischen Union verarbeitet.

V. Sonderbedingungen fiir das Telefonbanking
(PSD ServiceDirekt)

1. Leistungsangebot

(1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschafte im Rahmen des Telefonbankings mittels Telefon

in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann er Informationen der Bank mit-
tels Telefonbanking abrufen. Die Abwicklung mittels Telefon umfasst insbesondere Geschaftsvorfalle
in den Bereichen:

B Kontofiihrung

B Zahlungsverkehr

B Karten und Kartensperre

B Einlagen

B Information lber Kontostande und Umséatze

B Produktanlagen (Neu- und Wiederanlagen)

B Unterstiitzung bei Fragen zum Onlinebanking (z.B. Trojaner-Meldungen, externe Banking-
Software)

B Entgegennahme neuer Vereinbarungen bzw. Anderungen fiir den telefonischen und elektroni-
schen Vertriebsweg

B allgemeine Informationen und Serviceangebote

B aktive Kundenansprache zu Produkten und Serviceangeboten

Weiterhin kann der Kunde folgende, an deutschen Borsen handelbare Wertpapiere kaufen und ver-
kaufen:

W Aktien

B Renten

B Investmentfonds

B Zeichnung von Neuemissionen

Die im Telefonbanking erteilten Wertpapierauftrage werden ohne Beratung durchgefiihrt. Die Bank
setzt voraus, dass der Kunde genaue Vorstellungen iiber Art und Umfang der von ihm gewiinschten
Wertpapiergeschafte hat und deren Risiken einschatzen kann.

Der Kunde ist verpflichtet, die Wertpapierkennnummer und Wertpapierbezeichnung anzugeben. Bei
einer Abweichung von Wertpapierkennnummer und Wertpapierbezeichnung wird das Geschaft nicht
ausgefihrt.

Die Berechtigung zur Erteilung von Wertpapierauftragen im Telefonbanking bedarf in der Regel einer
separaten Vereinbarung inkl. Informationen iiber die Kenntnisse im Wertpapiergeschaft.



(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmachtigte werden im Folgenden einheitlich als , Teilnehmer”
bezeichnet. Konto und Depot werden im Folgenden einheitlich als ,Konto" bezeichnet.

(3) Zur Nutzung des Telefonbankings gelten die mit der Bank gesondert vereinbarten
Verfiigungslimite. Eine Anderung dieser Limite kann der Teilnehmer mit seiner Bank gesondert verein-
baren.

(4) Die Bank ist berechtigt, den Leistungsumfang von Telefonbanking zu erweitern oder einzuschranken.
Weiterhin ist sie berechtigt, Telefonbanking unter Einhaltung einer angemessenen Frist einzustellen.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Telefonbankings

Der Teilnehmer benatigt fiir die Abwicklung von Bankgeschéaften mittels Telefonbanking das mit der
Bank vereinbarte personalisierte Sicherheitsmerkmal, um sich gegeniiber der Bank als berechtigter
Teilnehmer auszuweisen (vgl. Nummer 3) und Auftrage zu autorisieren (vgl. Nummer 4).

Als personalisiertes Sicherheitsmerkmal im Rahmen von Telefonbanking dient entweder eine person-
liche Identifikationsnummer (PIN) oder ein personliches Codewort. Die PIN wird dem Teilnehmer auf
dem Postweg zugesandt. Das personliche Codewort ist der Bank schriftlich zu Gibermitteln. Die Bank
legt fest, welches personalisierte Sicherheitsmerkmal fiir Telefonbanking eingesetzt wird.

3. Zugang zum Telefonbanking

Der Teilnehmer erhélt Zugang zum Telefonbanking mittels Telefon, wenn

m  derTeilnehmer die Kunden-/Kontonummer oder seine individuelle Kundenkennung (PSD Key oder
Alias) und seine PIN ber die Tastatur des Telefons eingegeben hat bzw. sich mit seinem person-
lichen Codewort legitimiert hat,

m die Priifung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilnehmers ergeben hat
und

B keine Sperre des Zugangs (vgl. Nummer 9) vorliegt.

Nach Gewahrung des Zugangs zum Telefonbanking kann der Teilnehmer Informationen abrufen oder
Auftrage erteilen.

Die Bank bedient sich zur Durchfiihrung von Telefonbanking-Geschéften eines Erfiillungsgehilfen, der
die technische Abwicklung fiir die Bank durch eine zentrale Auftragsannahme unter dem Namen
Telefonbanking vornimmt. Dieser Erfillungsgehilfe ist berechtigt, im Rahmen der Abwicklung der
Auftrage Einsicht in Kundenkonten und Kundendepots zu nehmen.

4. Telefonbanking-Auftrage

4.1  Auftragserteilung und Autorisierung

Der Teilnehmer muss ServiceDirekt-Auftrage (z.B. Uberweisungen) zu deren Wirksamkeit mit dem ver-
einbarten personalisierten Sicherheitsmerkmal autorisieren und der Bank durch Eingabe der PIN an
der Tastatur des Telefons tibermitteln/bei Abfrage durch die Bank das persénliche Codewort mitteilen.
Der Auftrag wird am Telefon bestatigt.

4.2 Widerruf von Auftragen
Die Widerrufbarkeit eines ServiceDirekt-Auftrags richtet sich nach den fiir die jeweilige Auftragsart
geltenden Sonderbedingungen (z.B. Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr).

5. Bearbeitung von Telefonbanking-Auftrégen durch die Bank

(1) Die Bearbeitung der Telefonbanking-Auftrage erfolgt an den fiir die Abwicklung der jeweiligen
Auftragsart (z.B. Uberweisung) auf der im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” bekannt gegebenen
Geschéaftstagen im Rahmen des ordnungsgemaBen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem im , Preis-
und Leistungsverzeichnis” bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fallt der Zeitpunkt des
Eingangs nicht auf einen Geschaftstag gemaB ,Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank, so gilt der
Auftrag als am darauffolgenden Geschéaftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.

(2) Der Auftrag wird ausgefiihrt, wenn folgende Ausfiihrungsbedingungen vorliegen:

Der Teilnehmer hat sich mit dem personalisierten Sicherheitsmerkmal autorisiert.

Die Berechtigung des Teilnehmers fiir die jeweilige Auftragsart (z.B. Wertpapierorder) liegt vor.
Das gesondert vereinbarte ServiceDirekt-Verfugungslimit ist nicht iiberschritten.

Die Ausfiihrungsvoraussetzungen nach den fir die jeweilige Auftragsart maBgeblichen
Sonderbedingungen (z.B. ausreichende Kontodeckung gemaB den Uberweisungsbedingungen)
liegen vor.

Liegen die Ausfiihrungsbedingungen nach Satz 1 vor, fiihrt die Bank die Telefonbanking-Auftrége nach
MaBgabe der Bestimmungen der fiir die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z.B.
Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr, Bedingungen fiir das Wertpapiergeschaft) aus.

(3) Liegen die Ausfiihrungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Service-
Direkt-Auftrag nicht ausfiihren und dem Teilnehmer eine Information Gber die Nichtausfiihrung und —
soweit moglich — iiber deren Griinde und die Mdglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung
gefiihrt haben, berichtigt werden kdnnen, fernmiindlich oder schriftlich zur Verfiigung stellen.

6. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

6.1  Geheimhaltung des personalisierten Sicherheitsmerkmals

(1) Der Teilnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der PIN/dem per-
sonlichen Codewort erlangt. Denn jede andere Person, die im Besitz der PIN/des personlichen
Codewortes ist, hat die Mdglichkeit, das Telefonbanking zu nutzen. Sie kann z.B. Auftrage zulasten des
Kontos erteilen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz der PIN/des personlichen Codewortes zu beachten:

B Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch gespeichert werden (z.B. im
Kundensystem).

B Bei Eingabe des personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, dass andere Personen
dieses nicht ausspahen kénnen.

B Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht auBerhalb des ServiceDirekt-Verfahrens wei-
tergegeben werden, also beispielsweise nicht per E-Mail.

Verwendet der Teilnehmer ein Telefon mit Nummernspeicher und Wahlwiederholungsfunktion, ist er
verpflichtet, nach Beendigung des Telefonats mit der Bank den Speicherinhalt zu tiberspielen (z.B.
durch Eingabe einer beliebigen Nummer iiber die Tastatur). Dadurch wird verhindert, dass ein Dritter
durch Nutzung der Wahlwiederholungsfunktion Kenntnis von der zuvor eingegebenen Kunden-/Kon-
tonummer und der PIN erhalt bzw. missbrauchlich Zugang zum Telefonbanking erhélt.

6.2 Anderung des personalisierten Sicherheitsmerkmals

Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei erstmaliger Nutzung seine PIN zu &ndern. Dariiber hinaus ist der
Teilnehmer jederzeit berechtigt, seine PIN zu andern.

Das personliche Codewort kann durch den Teilnehmer jederzeit gedndert werden. Die Anderung hat
grundsatzlich schriftlich gegentiber der Bank zu erfolgen und gilt ab dem Datum des Zugangs bei der
Bank.

6.3  Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank mitgeteilten Daten

Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem ServiceDirekt-Auftrag (z.B. Betrag, Kontonummer
des Zahlungsempféangers, Wertpapierkennnummer) telefonisch wiederholt, ist der Teilnehmer ver-
pflichtet, vor der Bestatigung die Ubereinstimmung der mitgeteilten Daten mit den fiir die Transaktion
vorgesehenen Daten zu priifen.

7. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

7.1 Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer fest oder hat er den Verdacht, dass eine andere Person von seiner PIN
Kenntnis erhalten hat, ist der Teilnehmer verpflichtet, unverziiglich seine PIN zu dndern. Sofern ihm
dies nicht moglich ist, hat er die Bank unverziiglich zu unterrichten. In diesem Fall wird die Bank den
Telefonzugang zum Telefonbanking sperren.

Stellt der Teilnehmer fest oder hat er den Verdacht, dass eine andere Person von seinem personlichen
Codewort Kenntnis erhalten hat, muss der Teilnehmer die Bank hieriiber unverziiglich unterrichten
(Sperranzeige). Zudem ist der Teilnehmer verpflichtet, schriftlich die Anderung seines personlichen
Codewortes iiber die Bank zu beantragen (Anderung gilt ab dem Datum des Zugangs bei der Bank).

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverziiglich bei der Polizei zur Anzeige zu
bringen.

7.2 Unterrichtung iiber nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgefiihrte Auftrage
Der Kontoinhaber hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgefiihrten Auftrags hieriiber zu unterrichten.

8. Nutzungssperre

8.1  Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperranzeige nach
Nummer 8.1, den Telefonbanking-Zugang fiir ihn oder alle Teilnehmer.

8.2  Sperre auf Veranlassung der Bank

(1) Die Bank darf den Zugang fiir einen Teilnehmer sperren, wenn

B sie berechtigt ist, den Telefonbanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen,

B sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der PIN/des personlichen Codewortes
dies rechtfertigen, oder

B derVerdacht einer nicht autorisierten oder einer betriigerischen Verwendung der PIN/des person-
lichen Codewortes besteht.

(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfiir maBgeblichen Griinde méglichst
vor, spatestens jedoch unverziiglich nach der Sperre unterrichten.

8.3  Aufhebung der Sperre

Die Bank wird eine Sperre aufheben oder dem Teilnehmer eine neue PIN zusenden/den Teilnehmer auf-
fordern, ihr schriftlich ein neues persénliches Codewort mitzuteilen, wenn die Griinde fiir die Sperre
nicht mehr gegeben sind.

8.4  Automatische Sperre der PIN
Das System sperrt die PIN automatisch, wenn der Teilnehmer dreimal hintereinander eine falsche PIN
eingibt. Auf Anforderung erhalt der Teilnehmer eine neue PIN zugesandt.

9. Haftung

9.1  Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft ausgefiihrten
ServiceDirekt-Verfiigungen

Die Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft ausgefiihrten ServiceDirekt-

Verfiigungen richtet sich nach den fiir die jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (z.B.

Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr, Bedingungen fiir das Wertpapiergeschaft).

9.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbréuchlicher Nutzung seiner PIN/seines person-
lichen Codewortes

9.2.1 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Zahlungsvorgange vor der
Sperranzeige

(1) Kommt es vor der Sperranzeige zu einem nicht autorisierten Zahlungsvorgang aufgrund einer miss-

brauchlichen Verwendung der PIN/des personlichen Codewortes, ohne dass dieses verloren gegangen

oder gestohlen worden ist, haftet der Kontoinhaber fiir den der Bank hierdurch entstehenden Schaden

bis zu einem Betrag von 150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der

PIN schuldhaft verletzt hat.

(2) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er fiir Schaden aufgrund von nicht autorisierten
Zahlungen iber die Haftungsgrenze von 150 Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer
fahrlassig oder vorsatzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen
gehandelt hat.

(3) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absétzen 1, 2 und 3 verpflichtet,
wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 6.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht
die Maglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch
eingetreten ist.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfligung und hat der Teilnehmer seine

Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt oder in betriige-

rischer Absicht gehandelt, tragt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem

Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Teilnehmers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er

B den Verlust oder Diebstahl der PIN/des personlichen Codewortes oder die misshrauchliche
Nutzung der PIN/des persénlichen Codewortes (insbesondere durch Verletzung seiner



Sorgfaltspflichten) der Bank nicht unverziiglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat
(vgl. Nummer 8.1 Absatz 1),

m die PIN im Telefon mit Nummernspeicher und Wahlwiederholungsfunktion oder anderweitig
gespeichert hat (vgl. Nummer 7.1 Absatz 2, 1. Spiegelstrich),

m  das personalisierte Sicherheitsmerkmal, die PIN bzw. das persénliche Codewort einer anderen
Person mitgeteilt und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (vgl. Nummer 7.1 Absatz 2, 2.
Spiegelstrich),

B das personalisierte Sicherheitsmerkmal auBerhalb des ServiceDirekt-Verfahrens, beispielsweise
per E-Mail, weitergegeben hat (vgl. Nummer 7.1 Absatz 2, 3. Spiegelstrich).

(5) Die Haftung fiir Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fiir den der Verfiigungsrahmen gilt, verur-
sacht werden, beschrénkt sich jeweils auf den vereinbarten Verfiigungsrahmen.

9.2.2 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige
Beruht eine nicht autorisierte Wertpapiertransaktion vor der Sperranzeige auf der Nutzung einer ver-
loren gegangenen oder gestohlenen PIN/eines verloren gegangenen oder gestohlenen personlichen
Codewortes oder sonstigen missbrauchlichen Nutzung der PIN/des personlichen Codewortes und ist
der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kontoinhaber und die Bank nach den gesetz-
lichen Grundsétzen des Mitverschuldens.

9.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers erhalten hat, Gbernimmt sie alle danach durch
nicht autorisierte ServiceDirekt-Verfligungen entstehenden Schaden. Dies gilt nicht, wenn der
Teilnehmer in betriigerischer Absicht gehandelt hat.

9.2.4 Haftungsausschluss

Haftungsanspriiche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden Umsténde auf
einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf
dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen
Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden werden kdnnen.

10.  Telefonaufzeichnung

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die Bank die im Rahmen des Telefonbankings gefiihrten
Telefonate sowie die von ihm iber die Tastatur des Telefons eingegebenen Ziffern (ausgenommen PIN)
aufzeichnet und aufbewahrt. Dies ist zur ordnungsgemaBen Auftragsbearbeitung und aus
Beweisgriinden erforderlich.

11.  AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemdoglichkeit
Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilnehmer an die im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” naher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

VI. Sonderbedingungen fiir die PSD BankCard

A. Garantierte Zahlungsformen

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen

C. Zusatzanwendungen

D. AuBergerichtliche Streitschlichtung u. sonstige Beschwerdemdglichkeit

A. Garantierte Zahlungsformen
I Geltungsbereich

Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend ausgestattet ist, fiir folgende
Zahlungsdienste nutzen:

1. In Verbindung mit der persénlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet
sind, im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an automatisierten Kassen im
Rahmen des deutschen electronic-cash-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet
sind.

Q) Zum Aufladen der Geldkarte an Ladeterminals, die mit dem Geldkarte-Logo gekennzeichnet
sind.

d) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunkkontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem
Mobilfunkanbieter unterhalt, an einem Geldautomaten, sofern der Geldautomatenbetreiber
diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2. In Verbindung mit der personlichen Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremden
Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im
Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist. In einigen
Landern kann je nach System anstelle der PIN die Unterschrift gefordert werden.

Q) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunkkontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem
Mobilfunkanbieter unterhalt, an dem Geldautomaten eines fremden Systems, sofern der
Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System
teilnimmt.

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem fiir das fremde System
geltenden Akzeptanzlogo.

3. Ohne Einsatz der personlichen Geheimzahl (PIN):

a) Als Geldkarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen des Handels- und
Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem Geldkarte-Logo gekennzeichnet sind
(Geldkarte- Terminals).

b) AuBerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne, dass mit der Funktion eine
Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium fiir Zusatzanwendungen

| der Bank nach MaBgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte
Zusatzanwendung) oder

| eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach MaBgabe des vom Karteninhaber mit
diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

Il.  Allgemeine Regeln

1. Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt fiir das auf ihr angegebene Konto sowie ggf. fiir zusétzlich vereinbarte Konten, auf die
der Karteninhaber Zugriff hat. Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person aus-
gestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die
Kontovollmacht widerruft, ist er dafiir verantwortlich, dass die an den Bevollmachtigten ausgegebe-
ne Karte an die Bank zuriickgegeben wird. Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht fiir
die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen sowie fiir die Aufladung der Geldkarte
elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur
gegeniiber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespei-
chert hat, und ist nur dann mdglich, wenn das Unternehmen die Mdglichkeit zur Sperrung seiner
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank kommt
nur gegeniiber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.
Solange die Riickgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die Mdglichkeit, dass sie weiterhin zum
Verbrauch der noch in der Geldkarte gespeicherten Betrage verwendet wird. Auch eine Nutzung der
auf der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin moglich.

2. Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Karteninhaber darf Verfiigungen mit seiner Karte nur im Rahmen des jeweiligen Kontoguthabens
oder eines vorher fiir das jeweilige Konto eingerdumten Kredits vornehmen. Auch wenn der
Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfiigungen nicht einhélt, ist die Bank berechtigt,
den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung
solcher Verfiigungen auf dem Konto fiihrt zu einer geduldeten Kontoliberziehung.

3. Umrechnung von Fremdwéhrungsbetragen

Nutzt der Karteninhaber die Karte fiir Verfigungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleich-
wohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwahrungsgeschéften ergibt sich aus dem
,Preis- und Leistungsverzeichnis”. Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung genannten
Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

4. Riickgabe der PSD BankCard
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht tbertragbar. Die Karte ist nur fiir den auf der Karte
angegebenen Zeitraum giiltig.

Mit Aushéndigung der neuen, spatestens aber nach Ablauf der Giiltigkeit der Karte ist die Bank
berechtigt, die alte Karte zuriickzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z.B.
durch Kiindigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte
unverziiglich an die Bank zuriickzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Riickgabe noch in der Geldkarte
gespeicherter Betrag wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der Karte befindliche unternehmensgene-
rierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung
auf die Karte aufgebracht hat, unverziiglich entfernen zu lassen. Die Mdglichkeit zur weiteren
Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsverhaltnis zwischen
dem Karteninhaber und der Bank.

5. Sperre und Einziehung der PSD BankCard

(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z.B. an Geldautomaten) veranlassen,

B wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen,

B wenn sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen
oder

B wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betriigerischen Verwendung der Karte
besteht.

Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfiir maBgeblichen Griinde maglichst vor, spa-
testens jedoch unverziiglich nach der Sperre tiber die Sperre unterrichten. Die Bank wird die Karte ent-
sperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Griinde fiir die Sperre nicht mehr gege-
ben sind. Auch hieriiber unterrichtet sie den Karteninhaber unverziiglich.

(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der Geldkarte gespeicherte Betrdge werden dem
Karteninhaber erstattet.

(3) Befindet sich auf der Karte fiir das Onlinebanking ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion,
so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung des Onlinebanking-Zugangs zur Folge.

(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung gespeichert, so hat
der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt
der Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der
Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der
Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfiigung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt,
das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch
zu erfiillen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aus-
héndigt. Die Mdglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich
nach den fiir jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

6.1 Unterschrift

Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach Erhalt unverziig-
lich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

6.2 Sorgfaltige Aufbewahrung der PSD BankCard

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden kommt
oder missbrauchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug
aufbewahrt werden, da sie (z.B. im Rahmen des girocard-Systems) missbrauchlich eingesetzt werden
kann. Dariber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, den in der Geldkarte gespeicherten
Betrag verbrauchen.

6.3 Geheimhaltung der personlichen Geheimzahl (PIN)

Der Karteninhaber hat dafiir Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der personlichen
Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer
Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den
Besitz der Karte kommt, hat die Mdglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos sowie
ggf. zulasten zusétzlich definierter Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat, Verfligungen zu tati-
gen (z.B. Geld an Geldautomaten abzuheben).



6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbrauchliche Verwendung
oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar mdg-
lichst die kontofiihrende Stelle, unverziiglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige
kann der Karteninhaber auch jederzeit gegeniiber dem Sperrnotruf 116 116 abgeben. In diesem Fall
ist eine Kartensperre nur mdglich, wenn der Name der Bank — méglichst mit Bankleitzahl — und die
Kontonummer angegeben werden. Der Sperrnotruf sperrt alle fiir das betreffende Konto ausgegebe-
nen Karten sowie ggf. den Zugriff auf zusatzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber mit sei-
ner Karte Zugriff hat, fiir die weitere Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen. Zur
Beschrénkung der Sperre auf die abhanden gekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner
Bank, moglichst mit der kontofiihrenden Stelle, in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat jeden
Diebstahl oder Missbrauch unverziiglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz seiner
Karte gelangt ist, eine missbrauchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von
Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverziiglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Befindet sich auf der Karte fiir das Onlinebanking ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion,
so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung des Onlinebanking-Zugangs zur Folge.

(4) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegeniiber dem
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist
nur dann moglich, wenn das Unternehmen die Méglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vor-
sieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegeniiber der Bank in
Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(5) Der Kontoinhaber hat die Bank unverziiglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgefiihrten Kartenverfiigung zu unterrichten.

7. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausfiihrung
der Kartenzahlung. Soweit dafiir zusétzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die
Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

8.  Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

B sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,

B derfiir die Kartenzahlung geltende Verfiigungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht
eingehalten ist oder

m  die Karte gesperrt ist.

Hieriiber wird der Karteninhaber Gber das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

9. Ausfiihrungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfanger ausgeldst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages
bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungshetrag spétestens an dem
im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfangers eingeht.

10. Entgelte und Auslagen
(1) Die vom Kontoinhaber gegeniiber der Bank geschuldeten Entgelte und Auslagen ergeben sich aus
dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis” der Bank.

(2) Anderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spétestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der
Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das Onlinebanking),
kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des
Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Anderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank
in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(3) Werden dem Kontoinhaber Anderungen der Entgelte angeboten, kann er diese
Geschaftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch
fristlos und kostenfrei kiindigen. Auf dieses Kiindigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Anderung fiir Zahlungen von Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind,
bleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Abs. 1 bis 6 AGB-Banken.

11. Information des Kontoinhabers iiber den Kartenzahlungsvorgang

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich iiber die mit der Karte getatig-
ten Zahlungsvorgange auf dem fir Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die
nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert
vereinbart werden. Uber die mit der Geldkarte getitigten einzelnen Bezahlvorgénge und den
Zahlungsempféanger unterrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die mit der Geldkarte getatigten
Bezahlvorgénge kann der Karteninhaber mit Hilfe eines Chipkartenlesers nachvollziehen.

12. Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kontoinhabers

12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfiigung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfiigung z.B. in Form der

B Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,

B Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen,

B Aufladung der Geldkarte,

M Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunkkontos

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank

ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag unverziiglich und ungekiirzt zu erstatten. Wurde

der Betrag dem Konto des Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf

dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfiigung befunden hétte.

12.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer autorisierten
Kartenverfiigung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autorisierten Kartenverfiigung

z.B.in Form der

B Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,

B Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men,

B Aufladung der Geldkarte,

B Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunkkontos

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverziigliche und ungekiirzte Erstattung des Verfiigungs-

betrages insoweit verlangen, als die Kartenverfiigung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der

Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die

nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfiigung befunden hatte.

@

(2) Der Kunde kann tiber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen in-
soweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
fiihrung der autorisierten Kartenverfiigung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.

(3) Besteht die fehlerhafte Ausfiihrung darin, dass die Kartenverfiigung beim Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfangers erst nach Ablauf der Ausfiihrungsfrist in Nummer A.Il.9. eingeht
(Verspatung), sind die Anspriiche des Kontoinhabers nach den Absatzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist
dem Kunden durch die Verspatung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer A.11.12.3.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfiigung nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank die
Kartenverfiigung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn iiber das Ergebnis unter-
richten.

12.3 Schadensersatzanspriiche des Kontoinhabers

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfiigung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausfiihrung einer autorisierten Kartenverfiigung kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der
nicht bereits von Nummer A.I.12.1 oder 12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich
bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land auBer-
halb Deutschlands und des Européischen Wirtschaftsraumes (EWR)* (Drittstaat)® oder in der Wahrung
eines Staates auBerhalb des EWR (Drittstaatenwahrungszahlung), beschrankt sich die Haftung der Bank fiir
das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgféltige
Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten
zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz
ist auf 12.500 Euro je Kartenverfiigung begrenzt. Diese betragsmaBige Haftungsbeschrankung gilt nicht
B fir nicht autorisierte Kartenverfiigungen,

B bei Vorsatz oder grober Fahrléssigkeit der Bank,

W fiir Gefahren, die die Bank besonders iibernommen hat, und

M fiir den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist.

12.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Anspriiche gegen die Bank nach Nummern A.Il.12.1 bis 12.3 sind ausgeschlossen, wenn der
Kontoinhaber die Bank nicht spatestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der
Kartenverfiigung dariiber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder
fehlerhafte Kartenverfiigung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den
Kontoinhaber tiber die aus der Kartenverfiigung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem
fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg spétestens innerhalb eines Monats nach der
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung
maBgeblich. Haftungsanspriiche nach Nummer A.11.12.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der
Fristin Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(2) Anspriiche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch

begriindenden Umstande
auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen
Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten ver-
mieden werden konnen oder

M von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

13.  Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Kartenverfiigungen

13.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN oder werden sie ihm gestohlen und kommt es
dadurch zu einer nicht autorisierten Kartenverfiigung z.B. in Form der

B Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,

B Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
B Aufladung der Geldkarte,

B Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunkkontos

haftet der Kontoinhaber fiir Schaden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in
Héhe von maximal 150 Euro.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfiigung, ohne dass ein Verlust
oder Diebstahl der Karte oder PIN vorliegt, haftet der Kontoinhaber fiir die hierdurch entstandenen
Schéaden bis zu einem Betrag von maximal 150 Euro, wenn der Karteninhaber seine Pflicht zur siche-
ren Aufbewahrung von Karte oder PIN fahrlassig verletzt hat.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher, tragt der Kontoinhaber den auf-
grund einer nicht autorisierten Kartenverfiigung entstehenden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch tber

19 Zum Europaischen Wirtschaftsraum gehéren derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich von GroBbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein
und Norwegen.

2 Drittstaaten sind alle Staaten auBerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedstaaten
Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, talien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Konigreich von GroBbritannien und Nordirland, Zypern und
die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).



einen Betrag von maximal 150 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen
Bedingungen obliegenden Pflichten fahrléssig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer
Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank fiir den entstandenen Schaden im
Umfang des von ihr zu vertretenen Mitverschuldens.

(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Hohe von maximal 150 Euro
gemaB vorstehender Absatze 1 und 2 und iibernimmt alle Schaden, die durch nicht autorisierte
Kartenverfiigungen bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine
ihm gemaB Abschnitt A.Il. Ziffer 6 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahr-
lassig verletzt hat.

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatzen 1 bis 3 verpflichtet, wenn der
Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Madglichkeit zur
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfiigung und hat der Karteninhaber

seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt oder in

betriigerischer Absicht gehandelt, tragt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vol-

lem Umfang. Grobe Fahrléssigkeit des Karteninhabers kann inshesondere dann vorliegen, wenn

B er den Verlust, Diebstahl oder die misshrauchliche Verfiigung der Bank oder dem Zentralen
Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverziiglich mitgeteilt hat,

B die personliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte verwahrt war
(z.B. im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

m  die personliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch dadurch verur-
sacht wurde.

Die Haftung fiir Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fiir den der Verfiigungsrahmen gilt, verursacht
werden, beschrénkt sich jeweils auf den fiir die Karte geltenden Verfiigungsrahmen.

13.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige

Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die

missbrauchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN ange-

zeigt wurde, Gbernimmt die Bank alle danach durch Verfiigungen z.B. in Form der

B Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,

B Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen,

B Aufladung der Geldkarte, Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunkkontos

entstehenden Schaden. Handelt der Karteninhaber in betriigerischer Absicht, tragt der Kontoinhaber

auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schéaden.

13.3 Haftung des Kontoinhabers fiir den in der Geldkarte gespeicherten Betrag

Eine Sperrung der Geldkarte fiir das Bezahlen an automatisierten Kassen ist nicht moglich. Bei Verlust,
Diebstahl sowie im Falle der missbrauchlichen Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten
Nutzung der Geldkarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die Bank den in der
Geldkarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte ist, kann den in der
Geldkarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.

lll.  Besondere Regeln fiir einzelne Nutzungsarten
1. Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von Handels- und
Dienstleistungsunternehmen
1.1 Verfiigungsrahmen der PSD BankCard
Verfiigungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung der Geldkarte sind fiir
den Karteninhaber nur im Rahmen des fiir die Karte geltenden Verfiigungsrahmens maglich. Bei jeder
Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird gepriift, ob der Ver-
fligungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfiigungen bereits ausgeschdpft ist. Verfiigungen,
mit denen der Verfligungsrahmen der Karte Gberschritten wiirde, werden unabhéngig vom aktuellen
Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingerdaumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber
darf den Verfligungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher fiir das
Konto eingerdumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der kontofiihrenden
Stelle eine Anderung des Verfiigungsrahmens der Karte fiir alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten
vereinbaren. Ein Bevollmachtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung fiir diese
Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl

Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammenhang mit
der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die
personliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte
sich in diesem Fall mit seiner Bank, maglichst mit der kontofiihrenden Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank hat sich gegentiber den Betreibern von Geldautomaten und automatisierten Kassen vertrag-
lich verpflichtet, die Betrége, tiber die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte
verfligt wurde, an die Betreiber zu vergiiten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des
Karteninhabers aus dem Vertragsverhaltnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automa-
tisierten Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegeniiber diesem Unternehmen geltend zu machen.

2. Geldkarte

2.1  Servicebeschreibung

Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als Geldkarte eingesetzt werden. Der
Karteninhaber kann an Geldkarte-Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereiches bargeldlos
bezahlen.

2.2 Aufladen und Entladen der Geldkarte

Der Karteninhaber kann seine Geldkarte an den mit dem Geldkarte-Logo gekennzeichneten
Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner Bank eingeraumten Verfiigungsrahmens (Abschnitt A.IIl.
Nummer 1.1) zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von maximal 200
Euro aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine personliche Geheimzahl (PIN) eingeben. Der
Karteninhaber kann seine Geldkarte auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer ande-
ren Karte zulasten des Kontos, tber das die Umsatze mit dieser Karte abgerechnet werden, aufladen.
Aufgeladene Betrdge, iiber die der Karteninhaber nicht mehr mittels Geldkarte verfiigen mochte, kon-
nen nur bei der kartenausgebenden Bank entladen werden. Die Entladung von Teilbetrdgen ist nicht

maglich. Bei einer Funktionsunfahigkeit der Geldkarte erstattet die kartenausgebende Bank dem
Karteninhaber den nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine
Geldkarte oder die Geldkarte eines anderen aufzuladen, so ist die personliche Geheimzahl (PIN) am
Ladeterminal einzugeben. Die Auflademdglichkeit besteht nicht mehr, wenn die PIN dreimal hinterein-
ander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, még-
lichst mit der kontofiihrenden Stelle, in Verbindung setzen.

2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages

Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine Geldkarte oder die Geldkarte eines anderen aufzu-
laden, so wird der Ladebetrag dem Konto, das auf der Karte angegeben ist, belastet.

2.4 Zahlungsvorgang mittels Geldkarte
Beim Bezahlen mit der Geldkarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem Bezahlvorgang vermindert
sich der in der Geldkarte gespeicherte Betrag um den verfiigten Betrag.

3. Aufladen von Prepaid-Mobilfunkkonten

3.1  Servicebeschreibung

Unter Verwendung seiner Karte und der personlichen Geheimzahl (PIN) kann der Karteninhaber ein
Prepaid-Mobilfunkkonto eines Mobilfunkanbieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten ver-
bucht werden, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank eingeraumten
Verfiigungsrahmens (Abschnitt A.Ill. Nummer 1.1) zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos
aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom Karteninhaber gewahlte Geldautomat iber eine entspre-
chende Ladefunktion verfiigt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunkkonto fiihrt, das
aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunkkontos hat
der Karteninhaber am Display des Geldautomaten den Meniipunkt zum Aufladen des Prepaid-
Mobilfunkkontos zu wahlen, die Mobilfunktelefonnummer (,,Handy-Nummer"”) einzugeben und einen
angezeigten Aufladebetrag zu wahlen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die Bank des
Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunkkonto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem
Verfahren kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunkkonto als auch das eines
Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht auto-
risiert, wird am Display ein ablehnender Hinweis angezeigt.

3.2 Fehleingabe der Geheimzahl

Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die personliche Geheimzahl
dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit sei-
ner Bank, maglichst mit der kontofiihrenden Stelle, in Verbindung setzen.

3.3  Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebetrdge fiir ein Prepaid-Mobilfunkkonto, die unter Ver-
wendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die
Zahlungspflicht beschrankt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und sonstige Be-
anstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhéltnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das
Prepaid-Mobilfunkkonto fiihrt, sind unmittelbar gegeniiber diesem Unternehmen geltend zu machen.

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen
Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet ist, auch fiir die folgenden
Dienstleistungen nutzen:

1. Eingabe von Uberweisungen an Selbstbedienungsterminals

1.1 Serviceumfang

Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der persénlichen Geheimzahl an
Selbstbedienungsterminals seiner Bank Uberweisungen innerhalb des Verfiigungsrahmens von 1.000
Euro pro Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer
Verfiigungsrahmen vereinbart worden ist.

1.2 Ausfilhrung der Uberweisung
Fir die Ausfilhrung der Uberweisung gelten die gesondert vereinbarten Sonderbedingungen fiir den
Uberweisungsverkehr.

1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Fiir den Umgang mit der Karte gelten erganzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in
Abschnitt A.11.6.2 bis 6.4.

1.4  Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A.I1I.1.2.

1.5  Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Verfiigungen

Die Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Verfiigungen an Selbstbedienungsterminals rich-
tet sich nach den Regelungen unter A.Il.13. Abweichend von A.I1.13.1 Absatz 6 ist die Haftung des
Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und, sofern ein anderer Verfiigungsrahmen gemaB
B.1.1 vereinbart wurde, auf diesen beschrankt.

2. SB-Sparverkehr

2.1 Serviceumfang

Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der Karte und der personlichen Geheimzahl
an Geldautomaten tiber Sparkonten, die durch besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der
Bank fiir diese Verwendung freigegeben sind, Verfiigungen treffen (SB-Sparverkehr). Die Freigabe zum
SB-Sparverkehr erfolgt fiir den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Bevollmachtigte den SB-Sparverkehr
nutzen konnen, richtet sich nach den zwischen der Bank und dem Kontoinhaber hierfiir getroffenen
Vereinbarungen.

Im SB-Sparverkehr sind Auszahlungen vom Sparkonto in bar am Geldautomaten mdglich. Fiir
Verfligungen vom Sparkonto an Geldautomaten vereinbart die Bank mit dem Kontoinhaber einen
jeweils fiir einen bestimmten Zeitraum geltenden Verfiigungsrahmen. Abhebungen, mit denen der
Verfiigungsrahmen (iberschritten wiirde, werden abgewiesen. Der Verfiigungsumfang ist bei
Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf die versprochene Leistung beschrankt.

2.2 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

Fiir den Umgang mit der Karte gelten ergénzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt
A.l1.6.2 bis 6.4.

2.3 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A.I1I.1.2.



2.4 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter A.I1.12.

2.5 Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Verfiigungen

Die Haftung des Kontoinhabers fiir nicht autorisierte Verfiigungen richtet sich nach den Regelungen
unter A.Il.13. Abweichend von A.I1.13.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf den fiir den
SB-Sparverkehr geltenden Verfligungsrahmen (B.2.1) beschrankt.

C. Zusatzanwendungen

1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der PSD BankCard

(1) Der Karteninhaber hat die Mdglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip als Speichermedium
fir eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z.B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als
Speichermedium fiir eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z.B. in Form eines elektroni-
schen Fahrscheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsverhaltnis des
Karteninhabers zur Bank. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber
nach MaBgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Ent-
scheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatz-
anwendungen nutzen méchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem Karteninhaber
und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommuni-
zierten Daten keine Kenntnis.

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens fiir den Inhalt einer

unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische Plattform zur
Verfiigung, die es dem Karteninhaber ermdglicht, in der Karte unternehmensgenerierte
Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen iber die unternehmensgene-
rierte Zusatzanwendung gegeniiber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschlieBlich nach dem
Inhalt des Vertragsverhaltnisses zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.

3. Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat
der Karteninhaber ausschlieBlich gegeniiber dem Unternehmen geltend zu machen, das die
Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige
Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum
Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushéndigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der
Karteninhaber ausschlieBlich gegeniiber der Bank geltend zu machen.

4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei unternehmens-
generierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Anderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendung auf der Karte wird die von der kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebe-
ne PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatz-
anwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Mdglichkeit eroffnet, den Zugriff
auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wahlbaren Legitimationsmedium abzusi-
chern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank fiir die Nutzung der Zahlungs-
verkehrsanwendungen zur Verfiigung gestellt worden ist.

5. Sperrméglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegeniiber dem
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist
nur dann maglich, wenn das Unternehmen die Méglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vor-
sieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegeniiber der Bank in
Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.

D. AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemdglichkeit
Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis” naher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

VII. Sonderbedingungen fiir die Nutzung der PSD PostBox

1. Die PSD PostBox

Die Bank bietet dem Kunden die Mdglichkeit eines Zugangs zu seinen bei der Bank gefiihrten Konten
und Depots Uber das Internet. Im Rahmen der Geschéftsbeziehung zwischen der Bank und dem Kunden,
der fiir die Nutzung der PSD PostBox freigeschaltet ist, gilt die PSD PostBox als Kommunikationsweg,
tiber den die Bank dem Kunden Dokumente und Mitteilungen (nachfolgend Informationen genannt) wie
2.B. Kontoausziige und Wertpapierabrechnungen in elektronischer Form bereitstellt. Die Bank ist berech-
tigt, den Leistungsumfang der PSD PostBox zu erweitern oder einzuschranken. Mit der Anmeldung zur
PSD PostBox werden dem Kunden die Informationen in die PSD PostBox eingestellt.

2. Ubermittlung der Kontodaten

Die Bank stellt dem Kunden dariiber hinaus auch termingebundene Informationen, die den
Geschaftsverkehr mit der Bank betreffen, elektronisch als Datei zur Verfiigung; dies gilt auch fir den
Rechnungsabschluss sowie die Anlagen zu Kontoausziigen. Soweit den Kunden hinsichtlich der bis-
lang papierhaft iibersandten Informationen Verpflichtungen treffen, bestehen diese in gleicher Weise
fir die in den Posteingang iibermittelten Informationen.

Der Kunde ist verpflichtet, regelmaBig und zeitnah die Informationen im Posteingang abzurufen und
die Inhalte zu priifen. Er hat der Bank eventuelle Unstimmigkeiten unverziiglich anzuzeigen. Es gelten
insbesondere die Nr. 7.2 sowie Nr. 11.4 und Nr. 11.5 der Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB-
Banken) und 2.4 der Sonderbedingungen fiir Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermachtigungs-
verfahren.

3. Verzicht auf papierhafte Kontoausziige
Die Bank kann ihre Informationsverpflichtungen aus der Geschaftsbeziehung dadurch erfiillen, dass

sie Informationen elektronisch in den Posteingang Ubermittelt. Sie wird die Informationen, die sie im
Posteingang bereitstellt, grundsétzlich nicht zusétzlich papierhaft versenden. Der Kunde verzichtet
ausdriicklich auf den postalischen Versand dieser Informationen, wenn die entsprechenden Konten auf
die PSD PostBox umgestellt sind. Die Bank ist berechtigt, Informationen aus der PSD PostBox, nach
Ablauf von 15 Monaten, zu entfernen, ohne den Kunden hieriiber gesondert zu informieren.

4. Zusendung von Kontoausziigen

Auf Verlangen des Kunden wird die Bank dem Kunden Informationen kostenpflichtig zusenden.
Unabhéngig davon ist die Bank gleichwohl berechtigt, Informationen auf dem Postweg oder in son-
stiger Weise an den Kunden zu senden, wenn sie dieses unter Beriicksichtigung des Kundeninteresses
fiir zweckmaBig halt. Die Entgelte fiir die Zusendung auf dem postalischen Weg ergeben sich aus dem
,Preis- und Leistungsverzeichnis”.

5. Zugang
Soweit der Kunde die Informationen nicht bereits vorher abgerufen hat, gelten diese am Tag nach der
Bereitstellung als zugegangen.

6. Kiindigung

Der Kunde kann die Nutzung der PSD PostBox jederzeit schriftlich ohne Einhaltung einer Frist kiindi-
gen. Die Bank kann die Nutzung der PSD PostBox jederzeit mit einer Frist von 2 Monaten kiindigen,
es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, der sie zu einer auBerordentlichen Kiindigung berechti-
gen wiirde. Ein wichtiger Grund liegt inshesondere dann vor, wenn es der Bank auch unter angemes-
sener Beriicksichtigung der Belange des Kunden unzumutbar erscheint, den elektronischen PSD
PostBox-Dienst fortzusetzen.

Die Bank wird nach dem Wirksamwerden einer Kiindigung alle Informationen im Rahmen der
Geschaftsbeziehung per Post an die vom Kunden angegebene Anschrift versenden. Im Falle einer frist-
losen Kiindigung durch den Kunden kann dieses jedoch erst nach einer angemessenen
Bearbeitungszeit erfolgen. Die Bank ist nicht verpflichtet, dem Kunden die im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Kiindigung im Posteingang befindlichen Informationen nachtraglich postalisch
zuzusenden. Die Entgelte ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis”.

7. Anerkennung durch Finanzbehérden

Der elektronische Kontoauszug bzw. Rechnungsabschluss erfiillt nach Auffassung der
Finanzverwaltung weder die Anforderungen der steuerlichen Aufbewahrungspflicht nach § 147 AO
noch die einer Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Er wird daher nur im
Privatkundenbereich und damit fiir den Kontoinhaber anerkannt, der nicht buchfiihrungs- und auf-
zeichnungspflichtig im Sinne der §§ 145 ff. AO ist.

Die Bank gewahrleistet nicht, dass die Steuer- oder Finanzbehérden die im Posteingang gespeicher-
ten Informationen anerkennen. Der Kunde hat sich dariiber vorher bei dem fiir ihn zustandigen
Finanzamt zu informieren.

Die Informationen kdnnen nach ihrer Ubermittlung in den Posteingang nicht verandert werden. Die
Bank garantiert die Unveranderbarkeit der in der PSD PostBox bereitgestellten Daten. Diese Garantie
gilt jedoch nicht, sofern die Daten auBerhalb der PSD PostBox gespeichert oder aufbewahrt werden.
Dabei ist zu beachten, dass ein Ausdruck eines Dokuments aufgrund der individuellen Hard- oder
Softwareeinstellung von der Darstellung am Bildschirm abweichen kann. Soweit die Dokumente ver-
andert werden oder in veranderter Form in Umlauf gebracht werden, haftet die Bank hierfiir nicht.

VIII. Sonderbedingungen fiir das Gemeinschaftskonto
mit Einzelverfiigungsbefugnis

1. Minderjéhrige
Gemeinschaftskonten sind fiir Minderjahrige nicht méglich.

2. Einzelverfiigungsrecht der Kontoinhaber (Oder-Konto)

Jeder Kontoinhaber ist berechtigt, tiber die Konten ohne Mitwirkung der anderen Kontoinhaber zu ver-
fligen und zulasten der Konten alle mit der Kontofiihrung im Zusammenhang stehenden
Vereinbarungen zu treffen. Besonderheiten bestehen nur in folgenden Fallen:

2.1 Kreditvertrage und Kontoiiberziehungen

Fiir den Abschluss und die Anderung von Kreditvertragen zulasten der Konten ist die Mitwirkung aller
Kontoinhaber erforderlich. Jeder Kontoinhaber ist jedoch einzeln berechtigt, Uber etwa den
Gemeinschaftskonten eingeraumte Kredite zu verfligen und dariber hinaus voriibergehende
Kontoiiberziehungen im bankiiblichen Rahmen herbeizufiihren.

2.2 Termingeschafte
Zum Abschluss und zur Durchfiihrung von Termingeschaften zulasten der Gemeinschaftskonten bedarf
es einer Vereinbarung mit allen Kontoinhabern.

2.3 Erteilung und Widerruf von Vollmachten

Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf
durch einen der Kontoinhaber fiihrt zum Erldschen der Vollmacht. Uber den Widerruf ist die Bank
unverziiglich und aus Beweisgriinden mdglichst schriftlich zu unterrichten.

2.4 Kontoauflésung
Eine Auflésung der Gemeinschaftskonten kann nur durch alle Kontoinhaber gemeinschaftlich erfol-
gen. Eine Ausnahme hiervon besteht im Todesfall eines Kontoinhabers (vgl. Nr. 6).

2.5 Eroffnung weiterer Gemeinschaftskonten

Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt, weitere Konten und Depots fiir die Kontoinhaber mit
Einzelverfiigungsherechtigung zu den hier getroffenen Vereinbarungen zu er6ffnen. Die Bank wird die
anderen Kontoinhaber hieriiber unterrichten.

3. Gesamtschuldnerische Haftung
Fiir die Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftskonten haften die Kontoinhaber als Gesamtschuldner.
Die Bank kann daher von jedem einzelnen Kontoinhaber die Erfiillung samtlicher Anspriiche fordern.

4, Widerruf der Einzelverfiigungsberechtigung

Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfiigungsberechtigung eines anderen Kontoinhabers mit Wirkung
fiir die Zukunft der Bank gegeniiber widerrufen. Uber den Widerruf ist die Bank unverziiglich und aus
Beweisgriinden moglichst schriftlich zu unterrichten. In diesem Fall kdnnen alle Kontoinhaber nur
noch gemeinschaftlich Gber die Gemeinschaftskonten verfiigen. Die Bank wird die anderen
Kontoinhaber hieriiber unterrichten.



5. Kontomitteilungen

Kontoausziige werden in der im Kundenstamm-Vertrag vereinbarten Form iibermittelt. Wenn eine
unmittelbare Benachrichtigung geboten ist (z.B. bei Nichtausfiihrung von Zahlungsverkehrs-
auftragen), wird die Bank die Mitteilung an die im Kundenstamm-Vertrag angegebene Postanschrift
versenden. Konto- und Kreditkiindigungen sowie die Ankiindigung solcher MaBnahmen werden
jedem Kontoinhaber zugeschickt. Jeder Kontoinhaber kann verlangen, dass auch ihm kiinftig alle
Kontomitteilungen zusatzlich Gibermittelt werden.

6. Tod eines Kontoinhabers

Nach dem Tod eines Kontomitinhabers bleiben die Befugnisse der anderen Kontoinhaber unverandert
bestehen. Jedoch konnen die iberlebenden Kontoinhaber ohne Mitwirkung der Erben die
Gemeinschaftskonten auflésen oder auf ihren Namen umschreiben. Die Rechte des Verstorbenen wer-
den durch dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der
Einzelverfiigungsherechtigung steht jedoch jedem einzelnen Miterben zu. Widerruft ein Miterbe,
bedarf jede Verfigung iber die Gemeinschaftskonten seiner Mitwirkung. Widerrufen samtliche
Miterben die Einzelverfiigungsherechtigung eines Kontoinhabers, so kdnnen sémtliche Kontoinhaber
nur noch gemeinschaftlich mit samtlichen Miterben iiber Gemeinschaftskonten verfiigen.

IX. Sonderbedingungen fiir den Scheckverkehr

1. Verwendung zugelassener Scheckvordrucke,

Aushandigung gegen Empfangsbescheinigung
(1) Fir die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Institut zugelassenen Scheck-
vordrucke zu verwenden; anderenfalls besteht keine Einlésungspflicht. Uberbringerschecks diirfen nur
auf Vordrucken fiir Uberbringerschecks, Orderschecks nur auf Vordrucken fiir Orderschecks ausgestellt
werden. Verwendet der Kunde eigene Scheckvordrucke, gelten ebenfalls diese Bedingungen.

(2) Scheckvordrucke werden von der Bank an die Kundenadresse ibersandt. Der Empfanger von
Scheckvordrucken hat diese bei Empfang auf Vollstandigkeit zu priifen.

2. Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und Verwendung von

Scheckvordrucken und Schecks
(1) Scheckvordrucke und ausgefiillte Schecks sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren. Das
Abhandenkommen von Scheckvordrucken und Schecks ist der Bank, moglichst der kontofiihrenden
Stelle, unverziiglich mitzuteilen.

(2) Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufiillen sowie sorgfaltig zu behandeln (z.B. nicht knik-
ken, lochen, beschmutzen). Anderungen und Streichungen des vorgedruckten Textes diirfen nicht vorge-
nommen werden. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in Buchstaben unter Angabe der Wahrung so ein-
zusetzen, dass nichts hinzugeschrieben werden kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks
verschrieben oder ist der Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden, so ist er zu vernichten.

3. Haftungsverteilung

(1) Die Bank haftet fiir die Erfilllung ihrer Verpflichtungen aus dem Scheckvertrag. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten, inshesondere durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens,
in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Lost die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung abhanden gekommen sind, so kann
sie das Konto des Kunden nur belasten, wenn sie bei der Einlésung nicht grob fahrlassig gehandelt hat.

4. Einl6ésung trotz mangelnden Guthaben

Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder tiber einen zuvor fiir das Konto
eingerdumten Kredit hinaus einzulésen. Die Buchung solcher Verfiigungen auf dem Konto fiihrt zu
einer geduldeten Kontoiberziehung. Die Bank ist berechtigt, in diesem Fall den héheren Zinssatz fiir
geduldete Kontoliberziehungen zu verlangen.

5. Beachtung von Schecksperren

Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet werden, wenn er der kontofiihrenden
Stelle so rechtzeitig zugeht, dass seine Beriicksichtigung im Rahmen des ordnungsgeméaBen
Geschaftsablaufs maoglich ist. Nach Ablauf der Vorlegungsfrist hat das bezogene Institut eine
Schecksperre nur fiir sechs Monate, gerechnet vom Eingang des Widerrufs, zu beachten; spater vorge-
legte Schecks kann das bezogene Institut einlésen, sofern der Aussteller die Sperre nicht schriftlich um
weitere sechs Monate verléngert.

6. Behandlung von Fremdwéhrungsschecks
Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwahrungsgeschaften ergibt sich aus dem , Preis-
und Leistungsverzeichnis”.

7. Zusatzliche Regelungen fiir Orderschecks

Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Einzug der von ihm begebenen
Orderschecks beteiligt sind, fiir deren Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage
der innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks Zahlung vom Aussteller
verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch fiir nach Beendigung des Scheckvertrages
ausgestellte Orderschecks.

X. Sonderbedingungen fiir den Sparverkehr

1. Spareinlage
(1) Spareinlagen sind Einlagen, die durch Ausfertigung einer Urkunde als solche gekennzeichnet sind.

(2) Spareinlagen dienen der Geldanlage. Geldbetrége, die zur Verwendung im Zahlungsverkehr
bestimmt sind oder von vornherein befristet angenommen werden, gelten nicht als Spareinlagen.

2. Sparurkunde

(1) Der Sparer erhalt bei der ersten Einlage einen Sparkontoauszug, der die Sparurkunde bildet. Diese
enthélt Name und Anschrift des Sparers, die Nummer des Sparkontos sowie Angaben Uber die
Kiindigungsfrist. Als Glaubiger einer Spareinlage erkennt die Bank, sofern nichts anderes vereinbart
ist, nur den an, auf den das Sparkonto lautet.

(2) Uber alle Gutschriften und Belastungen des Sparkontos stellt die Bank jeweils weitere
Sparkontoausziige zur Verfiigung, die auch den Kontostand ausweisen. Die Bank darf mehrere
Buchungen in einem Kontoauszug zusammenfassen.

(3) Die Bank wird dem Kunden mindestens einmal im Jahr einen Sparkontoauszug erteilen. Nach
Ausstellung eines neuen Sparkontoauszuges — spatestens jedoch nach einem Jahr — verliert jeweils
der zuvor ausgestellte Sparkontoauszug seine Giiltigkeit.

3. Verzinsung

(1) Spareinlagen werden zu den von der Bank durch Aushang in den Geschéaftsraumen der kontofiih-
renden Stelle bekannt gegebenen Zinssatzen verzinst. Anderungen der Zinssitze werden mit ihrer
Bekanntgabe wirksam.

(2) Die Verzinsung beginnt mit dem Tag der Einzahlung und endet mit dem der Riickzahlung vorher-
gehenden Kalendertag. Der Monat wird zu 30 Tagen, das Jahr zu 360 Tagen gerechnet.

(3) Zinsen werden am Jahresschluss gutgeschrieben. Wahrend des Kalenderjahres werden Zinsen nur
bei voller Riickzahlung der Einlage ausgezahlt. Innerhalb eines Zeitraumes von zwei Monaten nach
Gutschrift kann ber die Zinsen verfiigt werden. Danach unterliegen die Zinsen der Kiindigungs-
regelung gemaB Nr. 5.

4. Riickzahlung

(1) Bei Bestehen einer entsprechenden Vereinbarung zwischen dem Sparer und der Bank kann die
Riickzahlung von Spareinlagen auch durch Uberweisung auf ein vom Sparer vorher schriftlich ange-
gebenes eigenes Konto erfolgen.

(2) Das Konto ist aufzuldsen, wenn die gesamte Spareinlage zuriickgezahlt wird. Die Mindesteinlage
betragt 25, EUR.

5. Kindigung

(1) Spareinlagen weisen eine Kiindigungsfrist von drei Monaten auf. Eine langere Kiindigungsfrist und
Kiindigungssperrfrist wird ausdriicklich vereinbart und in der Sparurkunde vermerkt. Wenn iber den
gekiindigten Betrag nicht binnen eines Monats nach Félligkeit verfiigt wird, wird das Sparguthaben
zu den bisherigen Bedingungen ohne Unterbrechung des Zinslaufs weitergefiihrt. Sonderverein-
barungen gelten jedoch stets nur fiir den vereinbarten Zeitraum.

(2) Von Spareinlagen mit einer Kiindigungsfrist von drei Monaten kdnnen ohne Kiindigung bis zu
2.000 EUR fiir jedes Sparkonto innerhalb eines Kalendermonats zuriickgefordert werden.

6. Vorschusszinsen

Ein Anspruch auf vorzeitige Verfiigung besteht nicht.Werden Spareinlagen ausnahmsweise vorzeitig
zurlickgezahlt, ist die Bank berechtigt, die zuriickgezahlte Einlage mit Ausnahme des in Nr. 5 Abs. 2
genannten Betrages als Vorschuss zu verzinsen. Macht die Bank von diesem Recht Gebrauch, wird sie
den jeweiligen Vorschusszinssatz durch Aushang in ihren Geschéftsraumen bekannt geben.

7. Sicherungen und Verfiigungsbeschrankungen

Sparer und Bank konnen vereinbaren, dass die Bank Riickzahlungen nur unter Beachtung einer besonde-
ren Sicherungsvereinbarung leisten darf. Sparer und Bank kénnen Verfiigungsbeschrankungen tiber Spar-
einlagen festlegen. Diese Vereinbarungen werden mit der Eintragung durch die Bank in die Sparurkunde
wirksam.

XI. Gednderte Teilnahmeregeln fiir das Gewinnsparen bei
Gewinnsparverein e.V.

1. Vertragsgegenstand, Lotteriegenehmigung

Der Gewinnsparer nimmt an der Lotterie des Gewinnsparvereins teil und schlieBt gleichzeitig einen
Sparvertrag mit der Bank ab. Veranstalter der Lotterie ist der Gewinnsparverein e.V., Neven-DuMont-
StraBe 14, 50667 Koln (Vereinsregister des Amtsgerichts Koln, VR 6712). Zustandig fiir die
Lotteriegenehmigungen sind die Landesministerien bzw. Regierungsprasidien der Bundeslander oder
sonstige nach dem Recht des Landes jeweils zustandige Behérde, in deren Zustandigkeitsbereich die
Lotterie veranstaltet wird.

2. Teilnahmeberechtigung, Kiindigung, Widerruf

Jede natiirliche oder juristische Person (Gewinnsparer) ist berechtigt, sich nach MaBgabe dieser
Teilnahmeregeln am Gewinnsparen zu beteiligen (Teilnehmer oder Gewinnsparer). Die Teilnahme von
Minderjéhrigen ist unzuldssig. An den monatlichen Ziehungen nimmt der Gewinnsparer mit den fiir
diese Auslosung erworbenen, bar oder durch Belastung des Kontos des Gewinnsparers bezahlten Losen
teil. Die Teilnahme am Gewinnsparen kann vor Bezahlung des Loses jederzeit mit Wirkung fiir die
Zukunft beendet werden. Eine vertragliche Mindestlaufzeit besteht nicht. Hinsichtlich des
Lotterievertrags steht dem Gewinnsparer ein Widerrufsrecht gem. § 312 d Abs. 4 Nr. 4 BGB nicht zu.
Der Gewinnsparer kann seine Vertragserklarung zum Sparvertrag innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Griinden in Textform, z.B. Brief, Fax, E-Mail, widerrufen. Die Frist beginnt frihestens mit
dem Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist schriftlich an die Bank zu richten. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind
die beiderseits empfangenen Leistungen aus dem Sparvertrag zuriickzugewéhren und gegebenenfalls
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.

Dies kann dazu fiihren, dass der Gewinnsparer die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen fiir den
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfiillen muss. Mit dem Widerruf des Sparvertrags erlischt gleich-
zeitig die Teilnahmeberechtigung an der Lotterie. Das Widerrufsrecht des Gewinnsparers erlischt vorzei-
tig, wenn der Vertrag vollstandig erfiillt ist und der Gewinnsparer dem ausdriicklich zugestimmt hat.

3. Kosten, Lotterieanteil, Sparanteil

Beim Gewinnsparen handelt es sich um einen Kombi-Vertrag, der sich aus einem Sparvertrag
(Vertragspartner ist die Bank) und einem Lotterievertrag (Vertragspartner ist der Gewinnsparverein)
zusammensetzt. Von dem monatlichen Preis von 5 Euro je Gewinnsparlos (= Gewinnsparbeitrag) ent-
fallen je Los auf den monatlichen Sparbeitrag 4 Euro und auf den monatlichen Lotteriebeitrag 1 Euro
(= Losbeitrag). Der monatliche Sparbeitrag wird nach Entscheidung durch die Bank zunéchst einem
Sammelkonto bei der Bank, bei der die Einzahlung erfolgt, zugefiihrt und dem Gewinnsparer spate-
stens nach Ablauf des Gewinnsparjahres (= Kalenderjahr) auf dem vom Gewinnsparer bei Abschluss
des Kombi-Vertrags angegebenen Konto gutgeschrieben bzw. zur Verfiigung gestellt; fiir
die Zeit der Zufiihrung der Sparbeitrage auf einem Sammelkonto erhélt der Gewinnsparer keine
Zinsen. Zusatzliche Kommunikationskosten entstehen nicht.



4. Losnummer, Vertragsabschluss

Der Gewinnsparer erhélt je erworbenes Los eine Losnummer, mit der er an der jeweiligen
Monatsauslosung teilnimmt. Die Losnummer befindet sich auf dem Los (Barlos) bzw. wird dem
Gewinnsparer durch gesonderte Mitteilung bekannt gegeben (Dauerlos). Der Gewinnsparverein
behélt sich eine Anderung der Losnummern fiir die Teilnahme an zukiinftigen Auslosungen vor; dem
Gewinnsparer wird eine Anderung seiner Losnummer bekannt gegeben.

Der Gewinnsparer gibt gegeniiber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss eines Vertrags
ab, indem er das ausgefiillte und unterzeichnete Formular an die Bank Gbermittelt und dieses ihr
zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Gewinnsparer nach der gegebenenfalls
erforderlichen Legitimationspriifung die Annahme des Vertrages erklart. Die Bank nimmt die
Gewinnsparbeitrége entgegen und fiihrt die Losbeitrdge an den Gewinnsparverein ab. Die Bank wird
hinsichtlich des Abschlusses des Lotterievertrages als Vertreter des Gewinnsparvereins tatig.

5. Ziehung der Lotterie

Beim Barverkauf erhélt der Gewinnsparer mit jedem Los einen Sparabschnitt tber 4 Euro, der aus-
schlieBlich in eine hierfiir bestimmte Sparkarte einzukleben ist. Nach Ablauf des Sparjahres erteilt die
Bank eine Gutschrift iber den Gegenwert der vorgelegten Sparabschnitte. Bei Erwerb eines
Dauerloses werden die Sparbeitrdge entsprechend den Vereinbarungen zwischen dem Gewinnsparer
und der Bank gesammelt und spétestens nach Ablauf des Sparjahres in der vereinbarten Anlage
(Sparkonto, Sparvertrag mit besonderer Verzinsung, Effektensparvertrag, Versicherungssparen,
Bausparen) gutgeschrieben.

6. Ziehungstermin
Die Ziehung findet in der Regel bis zum 15. eines jeden Kalendermonats statt.

7. Verteilung des Lotteriebeitrages

Der Auslosungsfonds wird aus den Lotteriebeitrdgen gebildet und nach Abzug des Reinertrags (25 %),
der Lotteriesteuern (16 2/3 %) und der Kosten (3 %) als Gewinne ausgeschiittet. Spitzenbetrage wer-
den innerhalb des Kalenderjahres berticksichtigt.

8. Gewinnplan

Gewinnplan: Die Zahl der Gewinne richtet sich nach der Zahl der an der Verlosung teilnehmenden
Lose. Unter allen teilnehmenden Losen werden Hauptgewinne von einmal 100.000 Euro sowie zwei
Sachpreise im Gesamtwert von mindestens 50.000 Euro und hdchstens 100.000 Euro ausgelost. Auf
je 200.000 Lose entfallt ein Hauptgewinn von 5.000 Euro. Auf je 5.000 Lose entfallt ein Hauptgewinn
von 500 Euro. Die Gewinne je 10 Euro werden durch die Ziehung von mindestens drei vierstelligen
Endzahlen und die Gewinne von je 4 Euro durch die Ziehung einer einstelligen Endzahl ermittelt.
Zusatzlich findet jéhrlich mindestens eine Sonderverlosung statt, fiir die ein gesondertes Entgelt nicht
zu entrichten ist. Eine Barabgeltung von Sachpreisen ist ausgeschlossen.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit je Los auf einen unserer Hauptgewinne liegt bei 1:5000 oder besser.
Das Verlustrisiko je Los betragt maximal 20 % des monatlichen Lospreises; das ist der Spielanteil von
1 Euro.

Die Auszahlung der Gewinne erfolgt in Vertretung des Gewinnsparvereins durch die Bank. Die
Gewinnzahlen werden innerhalb einer Woche nach der Ziehung durch Auslage in der Bank und durch
Verdffentlichung im Internet (www.gsv.de) bekannt gegeben.

9. Auszahlung der Gewinne

Gewinne stehen ausschlieBlich dem Gewinnsparer zu. Die Gewinne werden von der Bank ausgezahlt
oder gutgeschrieben. Im Falle der Barlose wird der Nachweis eines Gewinns durch Vorlage des
gewinnberechtigten Loses durch den Gewinnsparer erbracht. Im Falle der Dauerlose ermittelt die Bank
nach jeder Auslosung die gewinnberechtigten Gewinnsparer; der Gewinn wird dem angegebenen
Konto gutgeschrieben. Der Gewinnsparer darf kein Konto fiir die Gewinngutschrift angeben, dessen
Inhaber minderjahrig ist. Sachgewinne stellt der Gewinnsparverein (ber die Bank fir den
Gewinnsparer zur Abholung bereit.

10. Verfall von Gewinnen

Gewinne, die innerhalb eines halben Jahres nach der Auslosung nicht abgeholt sind, verfallen zugun-
sten des Auslosungsfonds und werden mit der nachsten Auslosung ausgeschiittet.

11. Abtretung, Verpfandung
Eine Abtretung oder Verpfandung der Forderungen des Gewinnsparers ist bis zum Zeitpunkt der
Kontogutschrift (Geldgewinne) bzw. des Eigentumsiibergangs (Sachpreise) ausgeschlossen.

12. Verlust von Sparkarten, Sparabschnitten oder Losen
Alle Nachteile aus dem Verlust von Sparkarten, Sparabschnitten oder Losen tragt der Gewinnsparer.

13. Information, Beschwerdeverfahren, Aufsichtshehérden

Informationen tiber Spielsucht, Préavention und Behandlung sind bei dem Gewinnsparverein (siehe
auch: www.gsv.de > Spielsucht sowie www.spielen-mit-vernunft.de inkl. der Kontaktdaten und
Checklisten) sowie u.a. bei dem Bundesministerium fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Alexanderplatz 6, 10178 Berlin, und bei der Bundeszentrale fiir gesundheitliche Aufklérung,
Ostmerheimer StraBe 220, 51109 Kéln erhaltlich.

Bei Beschwerden zum Lotterievertrag wenden Sie sich an den Gewinnsparverein oder an die fiir Ihr
Bundesland zusténdige Lotterieaufsichtsbehérde. Bei Beschwerden gegeniiber der Bank wenden Sie
sich an die zustdndige Aufsichtsbehorde: Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn, oder an den Bundesverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken — BVR, Kundenbeschwerdestelle, Postfach 309263, 10760 Berlin (Tel. 030 2021-
1631 oder -1632).

14. Anderung der Teilnahmeregeln

Anderungen bediirfen der vorherigen Zustimmung der zustindigen Lotterieaufsichtsbehdrden. Sie
werden fiir den Gewinnsparer verbindlich, sobald die Anderungen der Teilnahmeregeln vom Vorstand,
dem Beirat und den zustandigen Lotterieaufsichtsbehérden genehmigt sind.

Soweit der Gewinnsparer mit der Anderung nicht einverstanden ist, steht ihm ein auBerordentliches
Kiindigungsrecht des Gewinnsparvertrages zu, das innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der
Anderung der Teilnahmeregeln gegeniiber der jeweils losverwaltenden Bank schriftlich auszuiiben ist. Den
jeweils aktuellen Stand der Teilnahmeregeln kann der Gewinnsparer auf der Internetseite des Gewinn-
sparverein (unter: www.gsv.de > Wir iiber uns > Teilnahmeregeln) und bei allen teilnehmenden
Banken einsehen.

15.  Haftung, anwendbares Recht, Sonstiges

Der Gewinnsparverein haftet fiir sich und seine Erfiillungsgehilfen bei Durchfiihrung der Verlosung,
auch bei positiver Vertragsverletzung und unerlaubter Handlung, nur fiir Vorsatz und grobe
Fahrlassigkeit. Im Falle einfacher Fahrlassigkeit haftet der Gewinnsparverein nicht, es sei denn, es
wurde eine wesentliche Pflicht (Kardinalpflicht) verletzt. Die Art der Haftung wird auf Entschadigung
in Geld beschrankt, und zwar in Hohe des eingezahlten Auslosungskapitals. Eine Wiederholung der
Verlosung ist ausgeschlossen. Vertragsunterlagen und Informationen stehen nur in deutscher Sprache
zur Verfiigung.

Telefonisch erreichen Sie uns unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 0221 — 998967-0. Giiltig
fiir Auslosungen ab dem 1. Januar 2010

XIl. Satzung
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1. FIRMA, SITZ, ZWECK UND GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

§1  Firma und Sitz

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet: PSD Bank Nord eG.

(2) Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Hamburg.

(3) Der Geschaftsbereich erstreckt sich auf das Gebiet, das in der oben abgebildeten Karte dargestellt
ist.

§2  Zweck und Gegenstand
(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Forderung und Betreuung der Mitglieder.
(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchfiihrung von bankiiblichen und ergénzenden
Geschaften, insbesondere
a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
) die Gewahrung von Krediten aller Art;
d) die Ubernahme von Biirgschaften, Garantien und sonstigen Gewahrleistungen sowie die
Durchfiihrung von Treuhandgeschéften;
e) die Durchfiihrung des Zahlungsverkehrs;
f) die Durchfiihrung des Auslandsgeschéfts einschlieBlich des An- und Verkaufs von Devisen und
Sorten;
g) die Vermdgensberatung, Vermdgensvermittlung und Vermdgensverwaltung;
h) der Erwerb und die VerauBerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
und anderen Vermdgenswerten;
i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparvertragen, Immobilien, Versicherungen und
Reisen.
(3) Der Geschaftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.
(4) Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.

1. MITGLIEDSCHAFT
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft konnen erwerben:

a) natiirliche Personen aus dem Geschaftsbereich der Genossenschaft, die in einem
Beschaftigungs- oder Ausbildungsverhaltnis stehen bei der Deutschen Post AG, Deutschen
Telekom AG, Deutschen Postbank AG, BAnst, BZT, Bundesdruckerei, Unfallkasse,
Museumsstiftung, Betriebskrankenkasse, Post oder bei Unternehmen, an denen die vorstehend
genannten Aufgabentrager beteiligt sind, sowie Beschaftigte und Organmitglieder der PSD
Banken;

b) ehemalige Beschaftigte und deren Hinterbliebene als Empfanger von Versorgungsleistungen
oder Renten;

) Angehdrige der unter a) und b) genannten Personenkreise, Angehorige des Gffentlichen
Dienstes und sonstige Privatpersonen;

d) rechtsfahige Vereinigungen sowie gewerkschaftliche Organisationen, die unter Beteiligung der
unter a) genannten Personen gebildet sind, und deren Beschéftigte.

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch

a) eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Beitrittserklarung, die den
Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes entsprechen muss, und

b) Zulassung durch die Genossenschaft.

(3) Das Mitglied ist unverziiglich in die Mitgliederliste (§ 16 Abs. 2 Buchstabe ) einzutragen und hier-
von unverziiglich zu benachrichtigen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch
a) Kiindigung (§ 5);
b) Ubertragung des Geschaftsguthabens (§ 6 Abs. 1);
¢) Tod (§ 7);
d) Aufldsung einer juristischen Person oder Personengesellschaft (§ 8);
e) Ausschluss (§ 9).

§5 Kiindigung
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschéftsjahres zu kiindigen.
(2) Soweit das Mitglied mit mehreren Geschaftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu durch die Satzung



oder eine Vereinbarung mit der Genossenschaft verpflichtet zu sein, kann es seine Beteiligung mit
einem oder mehreren seiner weiteren Geschaftsanteile zum Schluss eines Geschaftsjahres kiindi-
gen.

(3) Die Kiindigung muss schriftlich erklart werden und der Genossenschaft mindestens drei Monate
vor Schluss eines Geschaftsjahres zugehen.

§ 6 Ubertragung des Geschaftsguthabens

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschéftsjahres, sein Geschaftsguthaben durch
schriftlichen Vertrag einem anderen tbertragen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne
Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber bereits Mitglied ist oder an seiner Stelle
Mitglied wird. Ist der Erwerber bereits Mitglied, so ist die Ubertragung des Geschaftsguthabens
nur zuldssig, sofern sein bisheriges Geschaftsguthaben nach Zuschreibung des Geschafts-
guthabens des VerauBerers den zuldssigen Gesamtbetrag der Geschaftsanteile, mit denen der
Erwerber beteiligt ist oder sich beteiligt, nicht Giberschritten wird.

(2) Ein Mitglied kann sein Geschaftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft auszuscheiden, teilwei-
se (ibertragen und damit die Anzahl seiner Geschéftsanteile verringern. Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 7  Ausscheiden durch Tod

Mit dem Tode scheidet ein Mitglied aus; seine Mitgliedschaft geht auf den Erben Gber. Die Mitglied-
schaft des Erben endet mit dem Schluss des Geschaftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist (§ 77
Abs. 1 des GenG).

§ 8  Aufldsung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft

Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelost oder erlischt sie, so endet die
Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschéftsjahres, in dem die Auflésung oder das Erléschen wirk-
sam geworden ist. Im Falle der Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft bis zum Schluss des
Geschaftsjahres durch den Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt.

§9  Ausschluss
(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines Geschéftsjahres ausgeschlossen wer-
den, wenn
a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den satzungsmaBigen
oder sonstigen der Genossenschaft gegeniiber bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt;

b) es unrichtige Jahresabschliisse oder Vermégensiibersichten einreicht oder sonst unrichtige oder
unvollstandige Erklarungen Uber seine rechtlichen oder wirtschaftlichen Verhéltnisse abgibt;

¢) es durch Nichterfiillung seiner Verpflichtungen gegentiber der Genossenschaft diese schadigt
oder geschadigt hat oder wegen der Nichterfillung einer Verbindlichkeit gerichtliche
MaBnahmen notwendig sind;

d) es zahlungsunfahig geworden oder iberschuldet oder tber sein Vermdgen ein Antrag auf
Er6ffnung des Insolvenzverfahrens gestellt worden ist;

e) es seinen Sitz oder Wohnsitz an einen Ort auBerhalb des Geschaftsbereichs verlegt oder sein
dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist;

f) die Voraussetzungen fiir die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder nicht
mehr vorhanden sind;

g) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lasst, insbesonde-
re, wenn der Geschéftsbetrieb der Genossenschaft nicht oder nicht mehr genutzt wird.

(2) Fiir den Ausschluss ist der Vorstand zustandig. Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats
konnen jedoch nur durch Beschluss der Generalversammlung ausgeschlossen werden.

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem AuszuschlieBenden Gelegenheit zu geben, sich zu dem beabsich-
tigten Ausschluss zu duBern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen der Ausschluss
beruhen soll, sowie der gesetzliche oder satzungsmaBige AusschlieBungsgrund mitzuteilen.

(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf denen der Be-
schluss beruht, sowie den gesetzlichen oder satzungsméBigen AusschlieBungsgrund anzugeben.

(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverziiglich durch eingeschriebenen
Brief mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an kann das Mitglied nicht mehr an der
Generalversammlung teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats sein.

(6) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Generalversammlung den Ausschluss beschlossen hat,
innerhalb eines Monats seit der Absendung des Briefes Beschwerde beim Aufsichtsrat einlegen.
Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrats ist genossenschaftsintern endgiiltig.

(7) Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den Ausschluss den ordentlichen Rechts-
weg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen, wenn das Mitglied von
der Beschwerdemdglichkeit gemaB Abs. 6 keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 10 Auseinandersetzung

(1) Fur die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der Genossenschaft ist
der festgestellte Jahresabschluss maBgebend. Das Auseinandersetzungsguthaben wird berechnet
nach dem Geschaftsguthaben des ausgeschiedenen Mitglieds (§ 37 Abs. 4). Verlustvortrage sind
nach dem Verhaltnis der Geschiftsanteile zu beriicksichtigen. Im Fall der Ubertragung des
Geschaftsguthabens (§ 6) findet eine Auseinandersetzung nicht statt.

(2) Das ausgeschiedene Mitglied hat Anspruch auf Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens;
fiir die Auszahlung ist die Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat erforderlich. Dariiber hinaus
hat es keine Anspriiche auf das Vermdgen der Genossenschaft. Die Genossenschaft ist berechtigt,
bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden falligen
Forderungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der Genossenschaft haftet
das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds fiir einen etwaigen Ausfall, insbesondere im
Insolvenzverfahren des Mitglieds.

(3) Die Absatze 1 bis 2 gelten entsprechend fiir die Auseinandersetzung nach Kiindigung einzelner
Geschaftsanteile.

§ 11 Rechte der Mitglieder
Jedes Mitglied hat das Recht, nach MaBgabe des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung die
Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der Gestaltung der Genossenschaft
mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht,
a) an der Generalversammlung und an ihren Beratungen, Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen;
b) in der Generalversammlung Auskiinfte iiber Angelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen
(8 34);
) Antrage fiir die Tagesordnung der Generalversammlung gem. § 28 Abs. 4 einzureichen;
) Antrage auf Berufung auBerordentlicher Generalversammlungen gem. § 28 Abs. 2 einzureichen;
) nach MaBgabe der einschlagigen Bestimmungen und Beschliisse am Jahresgewinn teilzunehmen;
rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung auf seine
Kosten eine Abschrift des Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichts-
rats zu verlangen;

g) das zusammengefasste Ergebnis des Priifungsberichts einzusehen;
h) die Mitgliederliste einzusehen.

§ 12 Pflichten der Mitglieder
Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Es hat insbesondere
a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschliissen der
Generalversammlung nachzukommen;
b) die Einzahlungen auf den Geschaftsanteil oder auf weitere Geschéftsanteile gemaB § 37 zu
leisten;
o) der Genossenschaft jede Anderung seiner Anschrift, bei Unternehmen Anderungen der
Rechtsform sowie der Inhaber- und Beteiligungsverhéltnisse unverziiglich mitzuteilen.

11l. ORGANE DER GENOSSENSCHAFT

§ 13 Organe der Genossenschaft
Organe der Genossenschaft sind:

A. DER VORSTAND
B. DER AUFSICHTSRAT
C. DIE GENERALVERSAMMLUNG

A. DER VORSTAND

§ 14 Leitung der Genossenschaft

(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.

(2) Der Vorstand fiihrt die Geschéfte der Genossenschaft gemaB den Vorschriften der Gesetze,
insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Geschéftsordnung fiir den
Vorstand.

(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und auBergerichtlich nach MaBgabe des § 15
der Satzung.

§ 15 Vertretung

(1) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat
kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem Verbot der Mehrvertretung des § 181 2.
Alternative BGB befreien, ihnen also die Befugnis erteilen, bei allen Rechtsgeschéften, welche die
Genossenschaft mit oder gegeniiber Dritten vornimmt, zugleich als Vertreter Dritter zu handeln.

(2) Die Vorschriften tiber die Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen Vollmachten
bleiben unberiihrt (rechtsgeschaftliche Vertretung). Naheres regelt die Geschaftsordnung fiir den
Vorstand.

§ 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstands

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschaftsfiihrung die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschiftsleiters einer Kreditgenossenschaft anzuwenden. Uber vertrauliche
Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- oder Geschéftsgeheimnisse, die ihnen durch die
Tatigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren.

(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet,

a) die Geschafte entsprechend genossenschaftlicher Zielsetzung zu fiihren;

b) eine Geschéftsordnung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufzustellen, die der einstim-
migen Beschlussfassung im Vorstand bedarf und von allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeich-
nen ist;

¢) die fir einen ordnungsgemaBen Geschaftshetrieb notwendigen personellen, sachlichen und
organisatorischen MaBnahmen rechtzeitig zu planen und durchzufiihren;

d) fiir ein ordnungsgemaBes Rechnungswesen zu sorgen, das einerseits der Rechnungslegung
und andererseits dem Controlling im Sinne von Planung und Steuerung dient;

e) die Bestimmungen des Statuts der Sicherungseinrichtung des BVR einschlieBlich der
Verfahrensregeln zu beachten;

f) Uber die Zustandigkeit fiir die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und tber die Beteiligung
mit weiteren Geschaftsanteilen zu entscheiden sowie die Mitgliederliste nach MaBgabe des
Genossenschaftsgesetzes zu fiihren;

g) ordnungsgemaBe Inventuren vorzunehmen und ein Inventarverzeichnis zum Ende des
Geschéftsjahres aufzustellen und unverziiglich dem Aufsichtsrat vorzulegen;

h) innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschéftsjahres den Jahresabschluss und den
Lagebericht aufzustellen, beides unverziiglich dem Aufsichtsrat und — gegebenenfalls nach
Priifung gemaB § 340 k HGB — sodann mit dessen Bericht der Generalversammlung zur
Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen;

i) im Priifungsbericht festgehaltene Mangel abzustellen und dem Priifungsverband dariiber zu
berichten;

j) dem Prifungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Antrage fir die
Generalversammlung rechtzeitig anzuzeigen;

k) dem Priifungsverband von allen beabsichtigten Satzungsanderungen rechtzeitig Mitteilung zu
machen.

§ 17 Berichterstattung gegeniiber dem Aufsichtsrat

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat mindestens vierteljahrlich, auf Verlangen oder bei wichtigem Anlass
unverziiglich tiber die geschaftliche Entwicklung der Genossenschaft — insbesondere im Hinblick auf
etwaige Kreditrisiken —, die Einhaltung der genossenschaftlichen Grundsétze und die
Unternehmensplanung zu unterrichten.

§ 18 Zusammensetzung und Dienstverhéltnis

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt; er kann einen
Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands ernennen.

(3) Der Aufsichtsratsvorsitzende, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter, unterzeichnet namens
der Genossenschaft die Dienstvertrage mit den Vorstandsmitgliedern.

(4) Fur die Kiindigung des Dienstverhaltnisses eines Vorstandsmitglieds unter Einhaltung der vertrag-
lichen oder gesetzlichen Frist sowie fiir den Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen ist der
Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden bzw. bei dessen Verhinderung durch seinen
Stellvertreter, zustandig. Fiir die auBerordentliche Kiindigung des Dienstverhéltnisses aus wichti-
gem Grund (fristlose Kiindigung) ist die Generalversammlung zustandig. Die Beendigung des
Dienstverhaltnisses hat die Aufhebung der Organstellung zur Folge.



(5) Mitglieder des Vorstands scheiden mit Ende des Kalenderjahres aus dem Vorstand aus, in dem sie
das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen.

(6) Der Aufsichtsrat ist befugt, nach seinem Ermessen Mitglieder des Vorstands vorlaufig, bis zur
Entscheidung der unverziiglich zu berufenden Generalversammlung, von ihren Geschaften zu
entheben und die erforderlichen MaBnahmen zur einstweiligen Fortfiihrung der Geschafte zu
treffen.

§ 19 Willensbildung

(1) Die Entscheidungen des Vorstands bediirfen grundsatzlich der Beschlussfassung. Naheres regelt
die Geschéaftsordnung fiir den Vorstand.

(2) Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mehr als die Hélfte seiner Mitglieder mitwirkt. Er fasst seine
Beschliisse mit Mehrheit der giiltig abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag
als abgelehnt.

(3) Beschliisse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemaB zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlau-
fend zu nummerieren. Sie sind von den an der Beratung mitwirkenden Vorstandsmitgliedern zu
unterzeichnen. Naheres regelt die Geschaftsordnung fiir den Vorstand.

(4) Wird iiber Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines Vorstandsmit-
glieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes
oder Vollmacht vertretenen Person beriihren, darf das betreffende Vorstandsmitglied an der
Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist jedoch vor der
Beschlussfassung zu horen.

§ 20 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzunehmen, wenn
nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrats die Teilnahme fiir den einzelnen Fall ausgeschlos-
sen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat der Vorstand die erforderlichen Auskiinfte tiber
geschaftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats haben die
Mitglieder des Vorstands kein Stimmrecht.

§ 21 Organkredite
Kredite an Vorstandsmitglieder bediirfen der vorherigen Zustimmung der Gbrigen Vorstandsmitglie-
der und des Aufsichtsrats. Kredite an Vorstandsmitglieder, die um nicht mehr als 10 % des nach
Satz 1 beschlossenen Betrages erhoht werden, bediirfen jedoch nicht der Zustimmung der Gbrigen
Vorstandsmitglieder.

B. DER AUFSICHTSRAT

§ 22 Aufgaben und Pflichten

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschaftsfiihrung des Vorstands zu iberwachen und sich zu diesem Zweck
tiber die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten; er hat auch dariber zu wachen,
dass der Vorstand die Bestimmungen des Statuts der Sicherungseinrichtung des BVR einschlieBlich
der Verfahrensregeln beachtet. Er kann jederzeit Berichterstattung vom Vorstand verlangen und
selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die Biicher und Schriften der
Genossenschaft einsehen sowie den Kassenbestand und die Bestande an Wertpapieren und
Handelspapieren einsehen und priifen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann
Auskiinfte, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.

(2) Der Aufsichtsrat kann zur Erfiillung seiner gesetzlichen und satzungsmaBigen Pflichten aus seiner
Mitte Ausschiisse bilden und sich der Hilfe von Sachversténdigen auf Kosten der Genossenschaft
bedienen. Soweit der Aufsichtsrat Ausschiisse bildet, bestimmt er, ob diese beratende oder ent-
scheidende Befugnis haben; auBerdem bestimmt er die Zahl der Ausschussmitglieder. Ein
Ausschuss mit Entscheidungsbefugnis muss mindestens aus drei Personen bestehen. Ein Ausschuss
ist beschlussfahig, wenn mehr als die Hélfte seiner Mitglieder — bei Beschlussfassung iber
Organkredite jedoch nicht weniger als drei — anwesend sind. Fiir die Beschlussfassung gilt ergén-
zend § 25.

(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag des Vorstands fiir die
Verwendung eines Jahresiiberschusses oder fiir die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu priifen
und der Generalversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses dariiber Bericht zu erstatten.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des Priifberichts zur Kenntnis zu nehmen.

(4) Der Aufsichtsrat hat an der Besprechung des voraussichtlichen Ergebnisses der gesetzlichen
Priifung (Schlusshesprechung) teilzunehmen und sich in der nachsten Generalversammlung iiber
das Ergebnis dieser Priifung zu erklaren.

(5) Einzelheiten iber die Erfiillung der dem Aufsichtsrat obliegenden Pflichten regelt die
Geschaftsordnung des Aufsichtsrats. Sie ist vom Aufsichtsrat nach Anhérung des Vorstands aufzu-
stellen und jedem Mitglied des Aufsichtsrats gegen Empfangsbescheinigung auszuhandigen.

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben bei ihrer Tatigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Aufsichtsratsmitglieds einer Kreditgenossenschaft anzuwenden. Sie haben Gber
alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und
Kunden, die ihnen durch die Tatigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu
bewahren.

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats diirfen keine nach dem Geschéftsergebnis bemessene Vergiitung
(Tantieme) beziehen. Auslagen kénnen ersetzt werden. Eine Pauschalerstattung dieser Auslagen
beschlieBen Vorstand und Aufsichtsrat gemaB § 23 Abs. 1 Buchstabe j). Dariiber hinausgehende
Vergiitungen bediirfen der Beschlussfassung der Generalversammlung.

(8) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegeniiber den Vorstandsmitgliedern gerichtlich und
auBergerichtlich.

(9) Beschliisse des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Fall dessen Verhinderung durch
seinen Stellvertreter, vollzogen.

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat
(1) Uber folgende Angelegenheiten beraten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam und beschlieBen
in getrennter Abstimmung:

a) den Erwerb, die Bebauung, die Belastung und die VerauBerung von Grundstiicken und grund-
stiicksgleichen Rechten; ausgenommen sind der Erwerb von Grundstiicken und grundstiicksglei-
chen Rechten zur Rettung eigener Forderungen sowie deren VerduBerung;

b) die Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe von Geschaften im Sinne von § 2 Abs. 2, soweit
nicht die Generalversammlung nach § 30 Buchstabe m) zustandig ist;

¢) die Ubernahme und die Aufgabe von Beteiligungen;

d) die Abgabe von rechtserheblichen Erklérungen von besonderer Bedeutung, insbesondere den
Abschluss von Dienst-, Miet- und anderen Vertragen, durch welche wiederkehrende Verpflich-
tungen in erheblichem Umfang fiir die Genossenschaft begriindet werden, tiber die Anschaf-
fung und VerauBerung von beweglichen Sachen mit einem Wert, welcher den in der Geschafts-
ordnung fiir den Vorstand festgesetzten Hochstbetrag tiberschreitet, sowie die erforderlichen
Erklarungen im Zusammenhang mit dem Statut der Sicherungseinrichtung des BVR;

e) den Beitritt zu Verbanden;
f) die Festlegung von Termin und Ort der ordentlichen Generalversammlung;
g) die Verwendung der Ergebnisriicklagen gemaB § 39;
h) die Errichtung und SchlieBung von Zweigniederlassungen und Zweigstellen;
i) die Erteilung von Prokura;
j) die Festsetzung von Pauschalerstattungen der Auslagen an Mitglieder des Aufsichtsrats ge-
maB § 22 Abs. 7;
k) die Hereinnahme von Genussrechtskapital, die Begriindung nachrangiger Verbindlichkeiten und
stiller Beteiligungen;

1) Geld- und Kapitalanlagerichtlinien;
m) Kreditrichtlinien und Beleihungsgrundsétze.

(2) Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter
einberufen. Fir die Einberufung gilt § 25 Abs. 4 Satz 2 entsprechend.

(3) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen fiihrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder dessen
Stellvertreter.

(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfahig, wenn mehr als die Hélfte der Mitglieder des
Vorstands und mehr als die Hélfte der Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend sind.

(5) Ein Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Mehrheit sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat
findet.

(6) Beschliisse sind zu Beweiszwecken in ein gemeinsames Protokoll aufzunehmen; das Ergebnis der
getrennten Abstimmung ist hierbei festzuhalten; ergédnzend gelten § 19 Abs. 3 und § 25 Abs. 5 ent-
sprechend.

§ 24 Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwdlf Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewahlt werden.
Gehoren der Genossenschaft eingetragene Genossenschaften als Mitglieder an, kénnen deren
Mitglieder, soweit sie natiirliche Personen sind, in den Aufsichtsrat der Genossenschaft berufen
werden; gehdren der Genossenschaft andere juristische Personen oder Personengesellschaften an,
gilt dies fiir deren zur Vertretung befugte Personen.

(2) Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats muss jeder Wahlberechtigte die Mdglichkeit haben,
{iber jeden einzelnen Kandidaten abzustimmen. Fiir die Wahl gilt im Ubrigen § 33 Abs. 3 bis 5.
(3) Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds beginnt mit dem Schluss der Generalversammlung, die die

Wahl vorgenommen hat, und endet am Schluss der Generalversammlung, die fiir das dritte
Geschaftsjahr nach der Wahl stattfindet; hierbei wird das Geschéftsjahr, in welchem das Aufsichts-
ratsmitglied gewahlt wird, mitgerechnet. Jahrlich scheidet ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder
aus. Fir das Ausscheiden ist die Amtsdauer maBgebend; bei gleicher Amtsdauer entscheidet das
Los. Ist die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht durch drei teilbar, so scheidet zunachst der klei-

nere Teil aus. Wiederwahl ist zuléssig.

(4) Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds endet sofort, wenn es darauf beruht, dass das Aufsichts-
ratsmitglied Mitglied einer eingetragenen Genossenschaft ist und diese Mitgliedschaft beendet ist.
Entsprechendes gilt fiir zur Vertretung anderer juristischer Personen oder Personengesellschaften
befugte Personen, wenn deren Vertretungsbefugnis endet. Besteht Streit tiber die Beendigung der
Mitgliedschaft bzw. Vertretungsbefugnis, entscheidet die schriftliche Erklarung der Genossenschaft
bzw. anderen juristischen Person oder Personengesellschaft, dass die Mitgliedschaft bzw. Ver-
tretungsbefugnis beendet ist.

(5) Scheiden Mitglieder im Laufe einer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur nachsten
ordentlichen Generalversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den
verbleibenden Mitgliedern. Frithere Ersatzwahlen durch eine auBerordentliche Generalversamm-
lung sind nur dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei herabsinkt.
Ersatzwahlen erfolgen fiir den Rest der Amtsdauer ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder.

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats diirfen nicht zugleich Vorstandsmitglieder, dauernde Stellvertreter
der Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder zum Betrieb des gesamten Geschafts ermachtigte
Handlungsbevollméchtigte sein.

(7) Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder kénnen erst in den Aufsichtsrat gewahlt werden,
wenn sie fiir ihre gesamte Vorstandstatigkeit entlastet worden sind.

(8) Vorschlage fiir die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder konnen bis zum Beginn der Wahl eingebracht
werden.

§ 25 Konstituierung, Beschlussfassung

(1) Der Aufsichtsrat wéhlt im Anschluss an jede Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter. Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch seinen
Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle durch dessen Stellvertreter, einberufen. Solange ein Vorsit-
zender und ein Stellvertreter nicht gewahlt oder verhindert sind, werden die Aufsichtsratssitzungen
durch das an Lebensjahren &lteste Aufsichtsratsmitglied einberufen.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussféhig, wenn mehr als die Hélfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er
fasst seine Beschliisse mit Mehrheit der giiltig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und
ungiiltige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das Los; § 33 gilt sinngemaB.

(3) Eine Beschlussfassung ist in dringenden Fallen auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege
schriftlicher Abstimmung oder durch entsprechende Fernkommunikationsmedien zulassig, wenn
der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung veranlasst
und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht.

(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrats sollen mindestens vierteljahrlich stattfinden. AuBerdem hat der
Vorsitzende eine Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, sooft dies im Interesse
der Genossenschaft ntig erscheint oder wenn es der Vorstand oder mindestens die Hélfte der
Aufsichtsratsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Griinde verlangt. Wird diesem
Verlangen nicht entsprochen, so kdnnen die Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts selbst
den Aufsichtsrat einberufen.

(5) Beschlisse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemaB zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlau-
fend zu nummerieren. Sie sind von mindestens zwei Sitzungsteilnehmern zu unterzeichnen und mit
den sonstigen Unterlagen bei der Genossenschaft aufzubewahren.

(6) Wird tiber Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines Aufsichtsratsmit-
glieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder
Vollmacht vertretenen Person beriihren, darf das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der
Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der
Beschlussfassung zu horen.

(7) Erganzend gilt die Geschéftsordnung des Aufsichtsrats.

C. DIE GENERALVERSAMMLUNG

§ 26 Ausiibung der Mitgliedsrechte
(1) Die Mitglieder tben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalver-
sammlung aus.



(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme.

(3) Geschaftsunfahige, beschrankt geschaftsfahige Personen sowie juristische Personen tben ihr
Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter, Personengesellschaften durch ihre zur Vertretung
ermachtigten Gesellschafter aus.

(4) Mitglieder oder deren gesetzliche Vertreter kdnnen sich durch Bevollmachtigte vertreten lassen
(§ 43 Abs. 5 GenG). Mehrere Erben eines verstorbenen Mitglieds (§ 7 der Satzung) kdnnen das
Stimmrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Bevollméchtigten ausiiben. Ein Bevollméchtigter
kann nicht mehr als 2 Mitglieder vertreten. Bevollmachtigte kénnen nur Mitglieder der
Genossenschaft, Ehegatten, Eltern, Kinder oder Geschwister eines Mitglieds sein oder miissen zum
Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhaltnis stehen. Personen, die sich
geschaftsmaBig zur Ausiibung des Stimmrechts erbieten, sind von der Bevollméchtigung ausge-
schlossen. Personen, an die die Mitteilung tber den Ausschluss abgesandt ist (§ 9 Abs. 5), kdnnen
nicht bevollméchtigt werden.

(5) Stimmberechtigte gesetzliche bzw. ermachtigte Vertreter oder Bevollméchtigte miissen ihre
Vertretungsbefugnis auf Verlangen des Versammlungsleiters schriftlich nachweisen.

(6) Niemand kann fiir sich oder einen anderen das Stimmrecht ausiiben, wenn dariiber Beschluss
gefasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu
befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn oder das vertretene Mitglied einen Anspruch
geltend machen soll. Er ist jedoch vor der Beschlussfassung zu horen.

§ 27 Frist und Tagungsort

(1) Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablauf des
Geschaftsjahres stattzufinden.

(2) AuBerordentliche Generalversammlungen konnen nach Bedarf einberufen werden.

(3) Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossenschaft statt, sofern nicht Vorstand und
Aufsichtsrat gem. § 23 Abs. 1 Buchstabe f einen anderen Tagungsort festlegen.

§ 28 Einberufung und Tagesordnung

(1) Die Generalversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Der Aufsichtsrat ist zur Einberufung
berechtigt und verpflichtet, wenn hierfiir ein gesetzlicher oder satzungsmaBiger Grund vorliegt
oder wenn dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist, namentlich auf Verlangen des
Priifungsverbandes.

(2) Die Mitglieder der Genossenschaft kénnen in Textform unter Anfiihrung des Zwecks und der
Griinde die Einberufung einer auBerordentlichen Generalversammlung verlangen. Hierzu bedarf es
der Unterschriften von mindestens 200 Mitgliedern.

(3) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sémtlicher Mitglieder oder
durch Bekanntmachung in der durch § 46 vorgesehenen Form einberufen unter Einhaltung einer
Frist von mindestens vierzehn Tagen, die zwischen dem Tage des Zugangs (Abs. 7) bzw. der
Verdffentlichung der Einberufung und dem Tage der Generalversammlung liegen muss. Bei der
Einberufung ist die Tagesordnung bekannt zu machen.

(4) Die Tagesordnung wird von demjenigen festgesetzt, der die Generalversammlung einberuft. Die
Mitglieder der Genossenschaft kdnnen in Textform unter Anfiihrung des Zwecks und der Griinde
verlangen, dass Gegensténde zur Beschlussfassung in der Generalversammlung angekiindigt wer-
den; hierzu bedarf es der Unterschriften von mindestens 100 Mitgliedern.

(5) Uber Gegensténde, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekiindigt ist, dass mindestens eine
Woche zwischen dem Zugang der Ankiindigung (Abs. 7) und dem Tage der Generalversammlung
liegt, kdnnen Beschliisse nicht gefasst werden, hiervon sind jedoch Beschliisse tiber den Ablauf der
Versammlung sowie iiber Antrage auf Berufung einer auBerordentlichen Generalversammlung
ausgenommen.

(6) Zu Antragen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner Ankiindigung.

(7) In den Féllen der Absétze 3 und 5 gelten die Mitteilungen als zugegangen, wenn sie zwei Werktage
vor Beginn der Frist zur Post gegeben worden sind.

§ 29 Versammlungsleitung

Den Vorsitz in der Generalversammlung fiihrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter
(Versammlungsleiter). Durch Beschluss der Generalversammlung kann der Vorsitz einem Mitglied des
Vorstands, des Aufsichtsrats, einem anderen Mitglied der Genossenschaft oder einem Vertreter des
Priifungsverbandes tibertragen werden. Der Versammlungsleiter ernennt einen Schriftfiihrer und erfor-
derlichenfalls Stimmzahler.

§ 30 Gegenstande der Beschlussfassung

Die Generalversammlung beschlieBt tber die im Genossenschaftsgesetz und in dieser Satzung

bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere tber
a) Anderung der Satzung;

b) Umfang der Bekanntgabe des Priifungsberichts des Priifungsverbandes;

¢) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresiiberschusses oder Deckung des

Jahresfehlbetrages;

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;

Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Festsetzung einer Vergiitung im Sinne von

§ 22 Abs. 7;

f)  Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie auBeror-

dentliche Kiindigung der Dienstvertrage;

Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft;

Wahl eines Bevollméachtigten zur Fiihrung von Prozessen gegen Aufsichtsratsmitglieder wegen

ihrer Organstellung;

i) Fiihrung von Prozessen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder
wegen ihrer Organstellung;

j) Festsetzung der Beschrénkungen bei Kreditgewéhrung gemaB § 49 des Genossenschaftsge-
setzes;

k) Austritt aus genossenschaftlichen Verbanden;

1) Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel der Genossenschaft nach den Vorschriften des

Umwandlungsgesetzes;

Aufnahme, Ubertragung oder Aufgabe eines wesentlichen Geschaftsbereichs;

Auflosung der Genossenschaft;

Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflésung;

Einfiihrung der Vertreterversammlung und Zustimmung zur Wahlordnung und Wahlen zum

Wahlausschuss.
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§ 31 Mehrheitserfordernisse

(1) Die Beschliisse der Generalversammlung bediirfen der einfachen Mehrheit der giiltig abgegebenen
Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine groBere Mehrheit vorschreibt.

(2) Eine Mehrheit von drei Vierteln der giiltig abgegebenen Stimmen ist insbesondere in folgenden
Féllen erforderlich:

a) Anderung der Satzung;

b) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands mit Ausnahme der in § 40 des GenG
geregelten Falle sowie von Mitgliedern des Aufsichtsrats;

c) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft;

d) Austritt aus genossenschaftlichen Verbénden;

e) Verschmelzung und Spaltung der Genossenschaft nach den Vorschriften des Umwandlungs-
gesetzes;

f) Auflésung der Genossenschaft;

g) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Aufldsung.

(3) Ein Beschluss iiber die Anderung der Rechtsform bedarf der Mehrheit von neun Zehnteln der giil-
tig abgegebenen Stimmen. Bei der Beschlussfassung iiber die Aufldsung sowie die Anderung der
Rechtsform miissen iiber die gesetzlichen Vorschriften hinaus zwei Drittel aller Mitglieder in einer
nur zu diesem Zweck einberufenen Versammlung anwesend oder vertreten sein. Wenn diese
Mitgliederzahl in der Versammlung, die iiber die Aufldsung oder iiber die Anderung der Rechtsform
beschlieBt, nicht erreicht ist, kann jede weitere Versammlung ohne Riicksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder innerhalb desselben Geschéftsjahres iiber die Auflsung oder Anderung
der Rechtsform beschlieBen.

(4) Vor Beschlussfassung tiber die Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel nach den Vorschriften
des Umwandlungsgesetzes, Auflésung oder Fortsetzung der aufgeldsten Genossenschaft ist der
Priifungsverband zu horen. Ein Gutachten des Prifungsverbandes ist vom Vorstand rechtzeitig zu
beantragen und in der Generalversammlung zu verlesen.

(5) Die Absatze 3 und 5 kénnen nur unter den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen geéndert wer-
den.

§ 32 Entlastung

(1) Niemand kann fiir sich oder einen anderen das Stimmrecht ausiiben, wenn dariiber Beschluss
gefasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu entlasten ist.

(2) Uber die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist getrennt abzustimmen; hierbei haben weder
die Mitglieder des Vorstands noch des Aufsichtsrats ein Stimmrecht.

§ 33 Abstimmungen und Wahlen

(1) Abstimmungen und Wahlen missen geheim durch Stimmzettel erfolgen, wenn der Vorstand, der
Aufsichtsrat oder mindestens der vierte Teil der bei der Beschlussfassung hieriber giltig abgege-
benen Stimmen es verlangt.

(2) Bei der Feststellung des Stimmenverhaltnisses werden nur die giiltig abgegebenen Stimmen
gezahlt; Stimmenthaltungen und ungiiltige Stimmen werden nicht beriicksichtigt. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesen Fllen das Los.
Fir jeden zu wahlenden Kandidaten kann jeweils nur eine Stimme abgegeben werden.

(3) Wird eine Wahl mit Stimmzetteln durchgefiihrt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie
Mandate zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte bezeichnet auf dem Stimmzettel die vorgeschla-
genen Kandidaten, denen er seine Stimme geben will. Gewahlt sind die Kandidaten, die die mei-
sten Stimmen erhalten.

(4) Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgefiihrt, so ist fiir jedes zu vergebende Mandat ein beson-
derer Wahlgang erforderlich. Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen Stimmen erhal-
ten hat. Erhélt kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit, so wird eine
Stichwahl zwischen jeweils den beiden Kandidaten durchgefiihrt, die die meisten Stimmen erhal-
ten haben. In diesem Falle ist der Kandidat gewahlt, der die meisten Stimmen erhalt. Sind nicht
mehr Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate neu zu besetzen sind, so kann gemeinsam (en bloc)
abgestimmt werden, sofern dem nicht widersprochen wird.

(5) Der Gewahlte hat unverziiglich der Genossenschaft gegeniiber zu erklaren, ob er die Wahl
annimmt.

§ 34 Auskunftsrecht
(1) Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalversammlung Auskunft tiber Angelegenheiten der
Genossenschaft zu geben, soweit es zur sachgeméBen Beurteilung des Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand oder der Aufsichtsrat.
(2) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit
a) die Erteilung der Auskunft nach verniinftiger kaufménnischer Beurteilung geeignet ist, der
Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufiigen;
b) die Fragen steuerliche Wertansétze oder die Hohe einzelner Steuern betreffen;
¢) die Erteilung der Auskunft strafbar ware oder eine gesetzliche, satzungsméBige oder vertrag-
liche Geheimhaltungspflicht verletzt wiirde;
d) das Auskunftsverlangen die persénlichen oder geschaftlichen Verhaltnisse eines Dritten
betrifft;
e) es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern der
Genossenschaft handelt;
f) die Verlesung von Schriftstiicken zu einer unzumutbaren Verldngerung der Generalver-
sammlung fiihren wiirde.

§ 35 Versammlungsniederschrift

(1) Beschliisse der Generalversammlung sind zu Beweiszwecken ordnungsgemalB zu protokollieren.

(2) Die Niederschrift soll spatestens innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Dabei sollen Ort und Tag der
Versammlung, Name des Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstimmung und die
Feststellung des Versammlungsleiters iber die Beschlussfassung angegeben werden. Die
Niederschrift muss von dem Versammlungsleiter, dem Schriftfiihrer und den Vorstandsmitgliedern,
die an der Generalversammlung teilgenommen haben, unterschrieben werden; ihr sind die Belege
Giber die Einberufung als Anlage beizufiigen.

(3) Der Niederschrift ist in den Fallen des § 47 Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes ein Verzeichnis der
erschienenen oder vertretenen Mitglieder beizufiigen. Bei jedem erschienenen oder vertretenen
Mitglied ist dessen Stimmenzahl zu vermerken.

(4) Die Niederschrift ist mit den dazugehdrigen Anlagen aufzubewahren. Die Einsichtnahme ist jedem
Mitglied der Genossenschaft zu gestatten.

§ 36 Teilnahme der Verbande
Vertreter des Priifungsverbandes und der genossenschaftlichen Spitzenverbande sind berechtigt,
an jeder Generalversammlung teilzunehmen und jederzeit das Wort zu ergreifen.

IV. EIGENKAPITAL UND HAFTSUMME

§ 37 Geschéftsanteil und Geschaftsguthaben
(1) Der Geschaftsanteil betragt 110 EUR.
(2) Der Geschaftsanteil ist voll einzuzahlen, mindestens 11 EUR unmittelbar nach Eintrag in die Liste



der Mitglieder. Uber die Hohe und Falligkeit weiterer Einzahlungen entscheidet die
Generalversammlung gem. § 50 des GenG. Die vorzeitige Volleinzahlung des Geschaftsanteils ist
zugelassen.

(3) Ein Mitglied kann sich mit weiteren Geschaftsanteilen nach MaBgabe des § 16 f beteiligen. Die
Beteiligung eines Mitglieds mit einem zweiten Geschéftsanteil darf erst zugelassen werden, wenn
der erste Geschéftsanteil voll eingezahlt ist; Entsprechendes gilt fiir die Beteiligung mit weiteren
Geschéftsanteilen. Fiir die Einzahlung gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Die auf den Geschéftsanteil geleisteten Einzahlungen zuziiglich sonstiger Gutschriften und abziig-
lich zur Verlustdeckung abgeschriebener Betrage bilden das Geschaftsguthaben eines Mitglieds.

(5) Das Geschéftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der
Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder im geschaftlichen Betrieb der
Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden. Eine geschuldete Einzahlung darf nicht erlassen
werden; gegen diese kann das Mitglied nicht aufrechnen.

(6) Die Abtretung oder Verpféndung des Geschaftsguthabens an Dritte ist unzuldssig und der
Genossenschaft gegeniiber unwirksam. Eine Aufrechnung des Geschaftsguthabens durch das
Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegentiber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Fiir das
Auseinandersetzungsguthaben gilt § 10.

§ 38 Gesetzliche Riicklagen

(1) Die gesetzliche Riicklage dient zur Deckung von Bilanzverlusten.

(2) Die gesetzliche Riicklage wird gebildet durch eine jahrliche Zuweisung von mindestens 10 Prozent
des Jahrestiberschusses zuziiglich eines eventuellen Gewinnvortrags bzw. abziglich eines eventu-
ellen Verlustvortrags, solange die Riicklage 10 Prozent der Bilanzsumme nicht erreicht.

(3) Uber die Verwendung der gesetzlichen Riicklage beschlieBt die Generalversammlung.

§ 39 Andere Ergebnisriicklagen

Neben der gesetzlichen Riicklage wird eine andere Ergebnisriicklage gebildet, der jahrlich mindestens
10 Prozent des Jahrestiberschusses zuziiglich eines eventuellen Gewinnvortrags bzw. abziiglich eines
eventuellen Verlustvortrags zuzuweisen sind. Weitere Ergebnisriicklagen kénnen gebildet werden.
Uber ihre Verwendung beschlieBen Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung (§ 23
Abs. 1 Buchstabe g).

§ 40 Ausschluss der Nachschusspflicht
Die Mitglieder haben fiir den Fall, dass die Glaubiger im Insolvenzverfahren der Genossenschaft nicht
befriedigt werden kdnnen, keine Nachschiisse zur Insolvenzmasse zu leisten.

V. RECHNUNGSWESEN

§ 41 Geschaftsjahr
Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 42 Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Vorstand hat innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschaftsjahres den Jahresabschluss
und den Lagebericht fir das vergangene Geschaftsjahr aufzustellen.

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht unverziiglich dem Aufsichtsrat und —
ggf. nach Priifung gem. § 340 k HGB — sodann mit dessen Bericht der Generalversammlung zur
Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

(3) Jahresabschluss und Lagebericht nebst dem Bericht des Aufsichtsrats sollen mindestens eine

‘o
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Woche vor der Generalversammlung in den Geschaftsrdumen der Genossenschaft oder einer ande-
ren bekannt zu machenden Stelle zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur
Kenntnis gebracht werden.

(4) Der Bericht des Aufsichtsrats tiber seine Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
(§ 22 Abs. 3) ist der ordentlichen Generalversammlung zu erstatten.

§ 43 Verwendung des Jahresiiberschusses

(1) Uber die Verwendung des Jahresiiberschusses beschlieBt die Generalversammlung; dieser kann,
soweit er nicht der gesetzlichen Riicklage (§ 38) oder anderen Ergebnisriicklagen (§ 39) zuge-
fithrt oder zu anderen Zwecken verwendet wird, an die Mitglieder nach dem Verhaltnis ihrer
Geschaftsguthaben am Schluss des vorhergegangenen Geschéftsjahres verteilt werden. Bei der
Verteilung sind die im abgelaufenen Geschaftsjahr auf den Geschéftsanteil geleisteten Einzah-
lungen vom ersten Tag nach der Einzahlung an zu beriicksichtigen. Der auf das einzelne Mitglied
entfallende Jahresiiberschuss sowie der mitvergiitete Gegenwert des Korperschafts-
steuerguthabens werden dem Geschaftsguthaben so lange zugeschrieben, bis der Geschaftsanteil
erreicht oder ein durch Verlust vermindertes Geschaftsguthaben wieder ergénzt ist.

(2) Ein vom Vorschlag des Vorstands abweichender Beschluss iiber die Verwendung des
Jahresiiberschusses, durch den nachtraglich ein Bilanzverlust eintritt, ist nicht moglich.

§ 44 Deckung eines Jahresfehlbetrages

(1) Uber die Deckung eines Jahresfehlbetrages beschlieBt die Generalversammlung.

(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung ande-
rer Ergebnisriicklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Riicklage oder durch Abschreibung
von den Geschéaftsguthaben der Mitglieder oder durch beides zugleich zu decken.

(3) Werden die Geschaftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der auf das einzelne
Mitglied entfallende Verlustanteil nach dem Verhaltnis der tibernommenen Geschéftsanteile aller
Mitglieder bei Beginn des Geschéftsjahres, in dem der Verlust entstanden ist, berechnet.

VI. LIQUIDATION

§ 45 Liquidation

Nach der Auflésung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Fiir die Verteilung des Vermdgens der
Genossenschaft ist das Gesetz mit der MaBgabe anzuwenden, dass Uberschiisse nach dem Verhaltnis
der Geschéaftsguthaben an die Mitglieder verteilt werden.

VII. BEKANNTMACHUNGEN

§ 46 Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden, soweit gesetzlich nichts Abweichendes vorge-
schrieben ist, unter ihrer Firma in der Kundenzeitschrift ,Geld+Gewinn” der PSD Bank Nord, der
Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht sowie die in § 325 HGB genannten Unterlagen im
elektronischen Bundesanzeiger veréffentlicht.

(2) Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, von denen sie ausgeht.

(3) Sind die Bekanntmachungen in der Kundenzeitschrift , Geld+Gewinn" nicht mdglich, so wird bis
zur Bestimmung eines anderen Bekanntmachungsorgans durch die Generalversammlung diese
durch unmittelbare Benachrichtigung samtlicher Mitglieder einberufen. Die tibrigen Bekanntma-
chungen erfolgen bis zur Bestimmung eines anderen Bekanntmachungsorgans im elektronischen
Bundesanzeiger.





 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Neues Dokument erstellen
     Nicht verwendete Bögenbereiche beschneiden: ja
     Skalieren der Seiten erlauben: Nein
     Ränder und Beschnittzeichen: keine 
     Seitengröße: 200.000 x 200.000 Zoll / 5080.0 x 5080.0 mm
     Seitenausrichtung: hoch
     Layout: Zeilen 1 horizontal, Spalten 1 vertikal
     Ausrichten: zentriert
      

        
     0.0000
     8.5039
     14.3308
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20111220160740
       14400.0000
       Maximum
       Blank
       14400.0000
          

     Tall
     1043
     642
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





